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Beilagen .
^ ro . I .

Confirmation Lamoraln von Taxis Bestallung über das GeneralpostmeisteraM
de dato Prag den 14-ten Iuly ^ o . IZ 8 Z .

Wir Rudolf dcr Andere rc.
^ ^ ekennen öffentlich mit diesem Brief , und thun kundt allermänniglich , daß Uns Unser Lieber

Getreuer , Lamoral von Taxis in glaubwürdigen Schein untertheniglich forgebracht , ein
Bestallungs - Brief von dem Durchlauchtigsten Fürsten , Herrn Philipsen Künigen zu Hispanien
und baider Sicilien , Ertzherzogen zu Oesterreich , Herzogen zu Burgundi , Brabandt rc . Grasen
zu Habspurg und Flandern rc . unsern freundlichen Lieben Vettern , Schwagern und Brudern ,
Jme Lamoral über das Obristpostmaisterampt gegeben , welcher von Wort zu Wort hernach ge¬
schrieben steck , und also lautet : Philippe par la grace de Dien Roy de Castille & c . ( hier ist der
ganze Bestallungsbrief wörtlich eingeschaltet ) Und Uns darauf diemüthiglich angeruffen und ge -
bctten , daß Wir als Römischer Kaiser und Erhherzog zu Oesterreich , vbinserirten Unsers freund¬
lichen Lieben Vetters , Schwagern und Bruders , des Künigs zu Hispanien rc . Bestallungs -
Brief so viel die Posten im heiligen Reiche und Unsern Erblanden gelegen , so von Seiner des Kü¬
nigs Liebden allein unterhalten , und besoldet werden , und sonst gemainlich und insonderheit alles
und jedes so berürten Generalpostmaisterambt anhengig ist , nichts davon ausgenommen , zu con -
firmiren und zu bestetten gnediglich geruheten ; Des haben Wir angesehen , solch sein diemüthig
zimlich Bitt , auch die unterthenigen getreuen Dienst , so die von Taxis , sonderlich aber sein La -
mvrals Großvatter , Vetter und Vatter Baptista , Franz , und Leonhardt von Taxis , Weyland
Unsern geliebten Herrn Vettern , Anherrn , und Vattern , Kaiser Carln dem fünften , Kaiser
Ferdinanden und Kaiser Maximilian dem andern rc . aller hochlöblicher Gedächtnüs in Verwal¬
tung des Generalpostmeisterampts , viel lange Jahr willig und unverdrosentlich erzaigt und bervis -
ßen , und obgedachter Lamoral von Taxis Uns und dem heiligen Reiche hinführo nit weniger zu
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chutt , undertheniglich urpietig ist , auch wohl thun mag und solle , und darumb mit wohlbedach¬
tem Muet , gurten Rath und rechten wissen , obgeschriebenen küniglichen Hispanischen Bestal -
Kmgs - Brief , in allen seinen Clausuln , Puncten , Articuln , Jnnhaltungen , Mainungen , und
Begreiffungen , und sonderlich so viel und so weit die Fürsehung deren Posten , so im heiligen
Reiche und Unsern Erblanden gelegen und durch wohlgedachten Unsern freundtlichen Lieben Vet¬
tern , Schwagern und Brudern den Künig zu Hispanien rc . allein besoldet werden Aufrichtung
und Verordnung so zu Umschaltung derselben gehört , Verenderung und Auszaichnung der Stett
und Orth , dahin dieselben nach Gelegenheit zu der Zeit und Leufft geleget werden sollen , Straf
und Buch der Postpotten und anderer Post - Verwandten , so sich in Iren Aemptern und Dien¬
sten ungeschicklich und ungebührlich halten würden , Urlaubung und Aufnemmung derselben , so
oft solches die Notturfft erfordert , und sonst gemainelichen und insonderheit alles und jedes so vor -
angeregtem Generalpostmaisierampt anhengig ist , belangen thuet , alß Römischer Kaiser , und
Erhherzog zu Oesterreich , auf unser gnädigst Wohlgefallen , und mit Vorbehalt unser und des hei¬
ligen Reichs Hoheit , Recht und Jurisdiction sowohl über bemelts Lamorals Persohn , als auch
die Postmeister Postpotten und Postverwalter die unter dem Reich liegen , gnediglich confirmirt,
bestett , und erneuert , confirmiren , bestättigen und erneuern denselben auch hiemit von Römisch -
Kaiserlicher Macht wißentlich in Kraft diß Briefs , und mainen setzen und wollen , daß obinse -
rirter Bestallungs - Brief in allen seinen , und sonderlichen obangezogenen Articuln , Puncten ,
Clausuln , Jnnhaltungen , Mainungen , und Begreiffungen kräfftig und mechtig seyn , steet , vest,
und unverbrüchlich gehalten und vollzogen werden , und sich oft gedachter Lamoral von Taris des¬
selben alles seines Jnnhalts freuen , geprauchen und geniesen solle und möge , von Uns und sonst
menniglich unverhindert , doch Uns deren Post halben , so wir selbst besolden , und unterhalten an
Fürsehung und Bestellung dercnselben , auch dem heiligen Reich und sonst menniglich an seinen
Rechten und Gerechtigkeiten unvergriffen und unschädlich ;

Und gepieten darauf allen und jeden Churfürsten , Fürsten , Geistlichen und Weltlichen , Prä¬
laten , Grafen , Freyen , Herrn , Rittern , Knechten , Landshauptleuthen , Land - Marschalcken ,
Landvögten , Hauptleuthen , Vitzdomben , Vögten , Pflegern , Verwesern , Amptleuthen , Schult -
heisen , Bürgermeistern , Richtern , Räthen , Bürgern , Gemainden , und sonst allen andern Un¬
sern , auch Unserer Künigreich , Erblichen Fürstenthumben und Lande Unterthanen , was Würden ,
Stands oder Wesens die seyn , ernstlich und vestiglich mit diesem Brief , und wollen , daß sie viel -
gemelten Lamoral von Taxis , bey obeinverleibten Bestallungsbrief und dieser Unser kaiserlichen
Cvnfirmation , Bestettigung und Erneuerung auch allen den Präeminentien , Prärogativen , Rech¬
ten und Gerechtigkeiten , davon angeregter Bestallungsbrief Meldung thuet , sonderlich so viel die
Posten im heiligen Reich und Unsern Erblanden gelegen , so mehr wohl ernannter Künig zu Hispa¬
nien allein besoldet , derselben Versehung und Bestellung belangt , unverhindert bleiben , desselben
geruhiglich geprauchen , und geniesen lassen , Jme und seinen Untergebenen Postbotten in Euren
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Landen , Städten , Märkten , Flecken , Gepiethen und Verwaltungen bey Nacht und Tag Paß und
Oeffnung geben , Sy auf Jr Ansuchen und Begern beglaiten , und beglaitet zu werden verschaffen
und verfügen , auch gegen gepürlicher Bezahlung mit Pferden und anderen Nottürften fürsehen ,
und gemeldtem von Taxis und den seinen zu Verrichtung Jres Ampts alle gute Hüls , Fürderung
und Anweisung erzaigen und beweisen , und hierwieder nicht thun , noch des jemands andern zu
thun gestatten , als Lieb Einem Jedem sey , Unser und des Reichs schwere Ungnad und Straf zu
vermeiden . Das mainen wir ernstlich mit Urkund dieß Briefs besiegelt mit Unserm kaiserlichen an¬
hangenden Jnsiegel rc . Datum zu Prag den 14 ^ July Ao 1585 .

Rudolff
Vt S . Vieheuser.

Ad Mandatum & c .

Erstenberg .

II .

Auszug aus einem Aufsätze vom Jahre 1587 » unter dem Titel :
„ Memorialische Anzeig

„ etlicher Ursachen , warumb die Röm . Kayserliche Majestätt sich der Raistrl« -Hochheir undRe-
„ gals des Postwesens im heil . Reich nit begeben mögen , , .

„ Erstlich , daß Ihre Mayestät die Kayferl . Regierung also angenommen haben , das Reich bey
seinem Recht und Gerechtigkeiten zu halten , deren dann das Postwesen eins ist der vor -
nembsten . "

„ 2 . Und weil Ihre Mayestät Mehrer des Reichs genannnt , so wolt solcher Abgang desto -
mehr bedenklich und zu verhüten sein . "

„ z . Wann auch hernegst eine gemeine zusammen Kunfft der Reichsstände angestellt werden
sollte , und ein sulche gestatte Antragt Herfürkommen ; So wolts ein besonderlichs Aufsehens gebe -
ren , und bey etlichen , sonderlich denjenigen , so zu fürtragenden Sachen ohne das nichk
wohl gewogen , daher destomehr Rlagens und Ursachen zu Unwillen , Verhinderung und
aufhalten der Sachen genommen werden . "

„ 4 - Insonderheit dieweil ! /Imo 1570 . von Churfürsten , Fürsten und Standen des hei¬
ligen Reichs der kaiserlichen Post halben in specie begehrt , und beschlossen ist , dasselb kays.
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Regal des poftweftns bey dem heiligen Reich zu halten und nit daruon Zu lassen , inmaße »
man den auch bericht , daß fürhin dergleichen fürgelauffen , aber die Kaps. May . Selbst jederzeit
steiff darauf gehalten , und niemals daruon abweichen haben können noch wollen " rc .

III .

Auszug aus einem von den kaiserlichen geheimen Rathen unterm i7 un
Jan . 1604 . erstatteten

„ summarischen Bericht , was es für ein Gelegenheit mit dem Postwesen im Reich habe , auch
was bey der kays. May . seither ao 1576 . dißhalb fürgangen . "

„ 880m Postwesen im Reich , und waß deßhalb von Villen Jahren nach vnd nach fürgangen ,
seindt bey der kayserlichen Reichs HofCanzley große gebündt allerhand Acten Jnn zimblicher An¬
zahl zu finden , darauß , der Eltern zu geschweige , seither ao 1570 . und 79 . über nachuolgenden
Punkten dieser nothwendiger Bericht extrahirt vnd zusammen getragen ist : "

„ Primo . Was ain Römischer Kaiser zum Postwesen für Gerechtigkeit hübe . "

„ Secundo . Woher daß General - Postmaisterampt JnNiederlandt kommen . "

„ Tertio . Welchergestalt es denen von Taxis verlihen . "

„ Quarto . Waß die Jahr über seither Sy es bedient , beim Postwesen im Reich fürgangen . "

„ Quinto . Wann und waßmaßenJacob Hennot zum Postampt zuCölln bestattet worden , auch
waß von demselben nochmals gesucht vnd gebetten worden . "

„ Anfenglich , hac man jederzeit darfür gehalten , vnd wird in etlichen Schriften zimblich
weitlafiffig ausgeführt , Es sey die Post eines Römischen Baisers sonder Hoheit vnd Regall
zu Adverenz ( Advertenz ) und Correspondenz zwischen großen Potenthaten In - vnd außer Reichs,
auch daneben ein solch Werckh , so man bey der Kays. Regierung zur schleuiger Verrichtung noth¬
wendiger geschafft , Vortbringung der Brief , Diehner vnd Gesandt vnuermeidlich bedürffe , Ja
welches in Gemein allen Stendten vnd Ihren Vnderthanen , sowohl deß Reichs commercys in
viel weeg nüzlich vnd bequem , daher dann Ao 1570 . Churfürsten , Fürsten vnd Gtendt des
Reichs Baiser Maximilian den Andern rc . LhristmLldeften Angedenkens ersucht und Fe¬
derten , daß Postwesen beim Reich zu behalten , dann Ihr Mayestat wehren es ? lmpts vnd
pflichten halb , alß ein Mehrer des Reichs , zu thuen schuldig , vnd könnten es dero Nach¬
fahren zue praejudicio in frembde Handt nicht kommen laßen. " rc.



IV .

Jacob rc .
Erbare liebe besondere ,

Jr an Vnß neben beigefügter Supplication der Anstellungh der Newen Post halben fut#?
bitlich gelangen laßen , haben Wir empfangen , vnnd seines Jnnhalts gnediglich verstanden .
Nhun halten wir darfür , - daß solche newe Post Vnser Ertzstifft am wenigsten antreffen werde ,
vnnd derowegen an anderer Vnserer mit Churfürsten vnnd Stenden dero Landschaft dieselbe am
meisten bereichen möchte , Bewilligung zum mehrertheil gelegen , da dan durch euch solche erlangt ,
vnd sunst der kayserlichen Mayestär zuvorab diß Merck nic zuwieder sein würde. Wol¬
len Wir Vnß auch für Vnßere Person gegen euch in dem der Gebür erzeigen . Damm Coblenh
am iZ » Aprilis uo 78 .

Ahn die Stat Augspurgk
die Newe Post betr .

Allerdurchleuchtigster Großmächtigster vnnd vnüberwindlichster Römischer Kayser . Ewerer Kay -
serl . Mayest . seien mein vnderthenigst schuldig vnd willig Dienst allezeit gehorsamlich bereit zu -
uor , Allergnedigster Herr !

wegen deß durch die Kauff - und Handels Leuthen zu Augspurgk newen angestellten Post Merck
außgangen schreiben , hab ich den icften dieses In vnderthenigkheit empfangen . Vnd seines fer¬
nern Jnnhalts vermummen . Soll darauff Ewr kayserl . Mai-est . allervnderthenigst nit bergen ,
wie nit ohne das mich der Rath zu Augspurgk In « amen Jehtged . Jrer Kauff - vnd Handels -
Leuth , mit Vorgebung , wie hoch es der Gewerb vnd Handthierung daran gelegen rc . hiebeuor
zum zweiten maU schrifftlich ersucht , vnd dieselbige durch meinen Gepiet frey vnuerhindert passie¬
ren zu lassen embsiglich angehalten , das Ich Inen auch so fern es Ewr kayst Maßest , nir zu
wider vergunt vnnd zugelaßen , Jnmaßen Ewr . kays. Mayest . Jnligents Mb dato den 13 . Aprilis
nechsi verschienen Jars Coveilich allergnedigst zu ersehen . Alßbaldtmir aber Jetztged . Ew . kay -

Ewr Kayserl . Mayestat den ersten jüngst verschienen Monats January datirt , An mich von

X 3 serl .
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sät Mayest . schreiben eingekommen , hab Ich demselben nach , nit vnderlaßen , sie die von Aug -
spurgk , wie es beigefügt Copei den 21km dieses datirt mitbringt , sollich Postwerk hiezwischen An¬
nuntiationi Mariae abzustellen zu ermanen , der Zuversicht sie werden sich Ewr . kayserlichen
Mayestar zu allervnderthenigsten Gehsrsamb hierinn ferner nit weigern sonder davon ab¬
stehen . Da aber vber solichs vnser erinnern vnd angesetzten Termin damit fortgefaren werden
wvlte , sol ich alßdann nit vmbgehen Ew . kays. Mayestar disfalß empfangenen beuelch würck-
lich nachzusitzen ; dann Ew . kayferl . Mayestat , In dem wie auch sonst allervnderchenigstm
Gehorsam zu erzeigen bin Ich Jederzeit schuldiger Pflicht nach ganz bereitwillig . Den
allmechtigen hiermit bittend Ew . kayserl . Mayestät Jn langwieriger Gesundheit , vnd glückseligen
kayserlichen Regiment zu erhalten , mich vnd mein Ertzstifft derselben allervnderthenigst beuehlendt .

Datum Cvblenz den 2iten Febr . uo 78 .

Ew . kays. Mayestat

Vnderthenrgster vnd gehorsamer
Churfürst ,

Jacob Ertzbischoff zu Trier .

VI .

Jacob rc.
Erbare liebe besondere ,

^Melchergestalt Jr bei Vnß hiebeuor ewere Bürger , Kaufs - vnd Handelsleuth , welche nach
Cölln , und Antorff handthierten , fampt den Jenigen so sie darzu geprauchen , durch VnsernGe -
Piet frey sicher vnd vnaufgehalten Passteren zu laßen , schriftlich angesucht , vnd wir auch daruff
geantworttet , werdet Jr euch Aweiuels ohne wol zu sinnen wissen .

Wiewol ! wir euch nhun zu sonderlichen Gnaden solch Ewer begeren gestattet , vnd damit auch
bishers wie andere Vnsire benachparte fo uern es der kayserlichen Mayest . gesellig gnedrglich
zufrieden gewesen ; So mögen wir euch doch nit bergen , das Unß Ire kays. Mayest . newlicher
Tag ernstlich geschrieben , daß solch werck Irer kays. Mayest . authoritec nit allein zuwi¬
der , sonder auch derselben ordentlichen Postwesen verhinderlich , vnnd alsi> demselben lenger
nitzusihen khönten , Vnß allergnedigst beuehlendt es lenger nitJnVnsirm Erh - Stifft zu gedulden,
sondern die Vbertretter persönlich biß vff Jrer Mayestät fernern Beschridt vffzuhakten .
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Alß haben wir demnach nit vnderlaßen wollen euch dessen gnediger Meinung zu verstendigen ,
vnnd hiemit zu warnen Jr wollet solch Werck der new durch vnser Gepiet angestellter Post hiezwi -
schen Annuntiationis Mariae gewißlich abschaffen , vnnd es lenger nit treiben laßen , Sollte aber
deine zugegen , dessen Wir vnß nit versehen wollen , hiemit vortgefaren werden , So hettet Jv
selbst zu erachten , das Wir alßdan der kays. Mayest . gebürlichen Gehorsam leisten , vnnd der¬
selben Deuelch endtlich nachsetzen müßten , das Wir euch darnach zu richten haben , jetziger
Gelegenheit nach gnediglich nit verhalten wollen , vnd seindt euch sonst zu Gnaden vnd allem gu¬
ten wol gewogen .

Datum Coblentz , den aiten Fchr . 30 78 .

An die Stat Augspurgk .

VII .

Kaiser ! . Patent für die Postpotten zwischen Augspurg und Cölln ,
de dato 14. 8 bris 1578 *

Wir Rudolff rc . Entpietten Vnsern vnd des Reichs l . getreuen allen Vnsern Postmaistern ,
Postpotten vnd Postdienern zwischen Augspurg vnd Cölln geseßen , vnser Gnadt ,

Sieben getreuen , Demnach sich etlich Kauss - vnd Handelsleutt so Ire handthierungen gegen An -
torff vnd den Niderlanden treiben neulicher Weil vnderstanden , neben vnser ordenlichen Post ,
ein besonder neu Pottenwergk anzurichten , vnd Ire Brieff vnd Sachen , bey ettlich gelegten rei¬
tenden und gehenden handtwergs vnd andern Personen so zum Postiren gar nit bestellet noch taug¬
lich , deren sich dannoch ettlich der Posthörner geprauchen , vnd jheweils mit 3 . vier Roßen bey
den Posten hvchmüthiglich fürreitten , ab vnd auff füren laßen , dadurch nit allein Vnser im hei¬
ligen Reich nunmehr so lange Zeit erhalten ordenlich Postwesen , in genzliche Vnordnung
vnd Zerrüttung gepracht , sonder auch danebens mit Auß - und einfürung der Münyen wider
Vnser und des hailigen Reichs Müntzedict , allerlay privat verpottenen Gesuch vnd Contra -
bandt getrieben würdt , Welches alles , wir ermclten Handels - leuten zur Verklainerung Vnser
kaiserlichen 'Auroriter , verners mit Nichten zustehen konden , beuorab weil sie vberVnsere vil -
faltige gnedige vnd Ernstliche ermahnungen auch fürzaigung anderer Erbaren Weg vnd Mittel ,
dadurch Ire Brieff vnd handthierungen nit weniger als durch solche Nebenweg mögen gefürdert
werden , damit vngehorsamblich vortfaren ,

Derwe -
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Verwegen beuellen Wir euch allen vnd ein jeden insonderheit hicmit ernstlich vnd wollen , das

Jr auf solche Neben Posten reitend vnd gehend guet vleißig achtung gebet , vnd sie in Crafft dieser
Vnser kais. Patenten durch die Obrigkeit der Ortt darunter sie betretten vnd antroffen werden ,
mit dem jhenigen was sie bey sich haben , arrcstirt , vnd aufhaltet , vnd one Vnsern sondern Be -
schaidt von Statten nit kommen läßet , Dancbens aber Jr sampt vnd sondern in Eueren vertrau¬
ten Posten vnd beuelchen Euch dermaßen vleißig , fürdersam aufrichtig erzaiget , damit sich
Eurethalben niemandt ainiger Versaumbnis , Vmtreibens oder Vebernemung mit fuegen zue be¬
klagen Vrsach haben möge , hieran erstattet Jr Vnser ernstlichen Beuelch vnd entliche Mainung .

Datum Prag , den 14 » 8bris 1573 .

V ! I ? .

Auszug aus einem Berichte Erzherzogs Ernst an den Kaiser
de dato Wien den IO . Iul . 1579 .

Allerdurchleuchtigster Großmachtigster Römischer Kayser , Ewer Röm . kayserl . Mayest . und
Lieb seyen mein gehorsamb freundlich und brüderlich williger Dienst jederzeit zuvor :

Gnädigster Freundtlicher Geliebter Herr und Bruder !
,^5 $ habe mit Euer Röm . Kayserl . Mayestat mir zugebnen Gehaimen Räthen beylegende Schrif¬
ten der Kauffleuth zu Augspurg neu angericht Potrenwerck nach den Niederlandten und die daraus
practicirenden Weitterungen betressendt mit Fleiß abgehört und berathschlaget , befinde daßE . K .
M . noch vor der Zeit und so bald die Augspurgischen Kauffleuth unter dem Schern des Unwil¬
lens zwischen Inen und dem Seraphin von Taris die Postveranderung fürzunehmen , ange¬
fangen , alle gnedige und dienstliche Mittel durch gütige Handlung und Abstellung Jrrr Beschwer¬
den versuecht , und hatten sich die Kaufleuth auff dieselben vom Landtvogt Jlsung ziemblich weit
gebrachten mitte ! billig der Gebühr weisen sollen , um destomehr , weil Ich für gewiß halte ,
das die Bestellung der Post zu und durchs heilige Reich ein sonders Regal und Niemands
andern , als Errer Röin . Raystrl . Mayestat gebühre .

Daher dann der nechste und gebührlichste weeg wöre , daß E. K . M . , wo je die Kauffleuth
mit des Landtvogten fürgesihlagenen und gemachten Vergleichuna nit zufrieden sein wollten , aus
kayftrlicher Macht , durch -Hülst der Rheinlandifchen Thür - und Fürsten das neue potten -
wsrck abstelleten 2c » ic ?
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IX .

38on Gottes Gnaden Wir Jacob Erzbischoff zu Trier , vndt Gebhard Erwehlter zueCööu ,
des heiligen Römischen Reichs durch Gallien , das Königreich Arrelaten vnd Italien , Erhcanzler
vnd Churfürsten Herzog zu Westphalen vnd Engern , rc . thuen kund und bekhennen hiemit öffent¬
lich an diesem Brieff .

Nachdem die Kauff - undHandelßleuthen zue Augspurg , hiebevorn neus Postwerck von bannen
hieher auf Cölln angestölt , vnd ekn Zeitlang durch VnserFürstenthumb , Landt vnd Gebieth vn -
vcrhrndert passirt , Vnnß aber die Römisch KayserlicheMayestätVnnser allergnädigster Herr nach
der Handt allergnädigst berichten laßen , welchergeftalc solches Ihrer Rayf . Mayest . amhori -
ter nicht allein zuwider , sondern derselben ordinari Postwesen , insonderheit bey die ge -
fehrlichen Leuffen und Zeiten , zu Verhinderung vnd Versaumbnus gereichen thäte Vnß
allergnädigst bevelhendt , solche neu angestellte Post , hinführo durch Vnser Landtschafft
keinesweges zu gedulren , dessen auch die von Augspurg sich darnach zue gehalten , hiebevor ver¬
warnet , Demnach auf Jr ferner vnderthenigst anhalten , Inen auß allerhandt erheblichen Be¬
drucken solche Post noch die lezt verschienen Franckfurter Fasten Meß auß zue gebrauchen genedig -
lich vergunt vnd gestattet .

Weil aber nun solche Zeit vnd ziel vorüber , vnd damit Ihrer Rayserl . Mayestat , allergne -
digsten Befelch endtlich gelebt vnd nachgesezt ; So haben Wihr den Ersamen Vnsern Lieben
besondern , Jacoben Hennott , alß Ihrer Rays . Mayest . verordneten Post Verwalrhern alhie
zu Cölln gnediglichen vergundt vnd zuegelaßen , Wie Wirs dann hiemit vndt in Crafft dieß
vergunnen vnd zuelaßen , von Jrer Rayserl . Mayestäc wegen , das Postwesen seinen
habenden Befelch nach , in Vnsern Churfürstenthumb Landt Vnd Gebiethen zue Roß
vnd zue Fueß zu setzen vnd zu Tag vnd Nacht nach aller Notturfft , menniglichs vnverhindert ,
zue gebrauchen .

Demnach allen vnsern Ambtleuthen , Bcuelchshabern vnd andern vnsern Unterthonen hiemit
ernstlich befchlendt vnd gebiettend , Jme Jacoben Hennott sambt den seinigen obgedachter gestalt,
frey sicherlich passiren zu laßen ;

Denen Kauff - vnd Handelßleuthen aber Ire Post ferner nicht zue gestatten , sondern auf sein
Jacoben Gesinnen , da einiger darüber betretten , Nieder zu Werffen , vnd aufzuhalten , doch mit
dem Beding , daß er Jacob Hennott die Brieff vnd Paquet so bey Inen funden , zue sich nehme,
vnd verwahrlich iezt vnd künfftig an ende vnd Orthen sie sprechen , verschaffen soll ,

Deß zue Vhrkundt haben Wihr Vnnser Jnnsiegel an diesen Brieff thuen hangen , der geben
ist zue Cölln , den Sechsten Monaths Tag May , In dem Jahr vnsers lieben Herrn vnd Selig -
machers , Tausendc Fünffhundert Siebenzig vnd Neun .

Y x .
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X .

Kais. Dekret für Jakob Hennott , die kais. Post zu Kölln zu verrichten ,
bis auf weitere kais Verordnung .

38 on der römischen kays Mayest . Vnserm allergnedigsten Herrn Dero Postverwesern zue
Cölln Jacob Hennott anzuzaigen :

Demnach Jr . Kays. Mayest . vermercken dasJr . Mayest . Postwesen im Reich von Tag zu
Tag she vnrichtiger würdt , also das Jr . Kays. Mayest . nunmehr ein gurte Zeit von Cölln vnd
den Niederlanden gar kheine Brieff noch avisi mehr zukummen , derhalben Ist Jr . Kays Mayest .
ggster Will vnd Beuelch , das ermelter Hennott sich aufs fürderlichst widerumb nach Cölln begebe ,
vnd seinem gehorsamen Erpietten nach , das zerrütte Post - Wesen Im Reich , so guet Er kann ,
wicderumb in Gang und richtigkait bringe , vnd auf Jr . Kays Mayest . Wolgefallen bis zue wei¬
teren Beschaid Pestes Vleis dermaßen verwalte , das Jr . Kays. Mayest . mit ab - und Zuführung
Jrer Brieff vnd Geschefften zue Notturfft gedient werden möge , daran volzeugt Er Jr . Kays.
Mayest . entlichen Willen vnd Mainung , vnd sollen Jme zue demselben Ende , an den Rath zu
Cölln , wie auch an die Post - Pötten notwendige Brieff vndt Patenten , bey der Kayserl . Reichs -
Hoff - Cantzley gefertiget werden , Signatum Prag vnter Jr . khays. Mayest . aufgedrucktem Secret
Jnsiegel , den 20 . Aprilis 1586 .

Fiant Patentes an die Post Pötten . Item Schreiben vnd
Beuelch an die von Cölln , Ine Hennott an Statt Jr .
Mayest . zu befürdern vnd handzuhaben . Item erinnerung
an Prinzen von Parma .

XI .

Kais Reskript an die Stadt Kölln , t>m eingedrungenen Bofco unverzüg¬
lich ab - und auszufchaffen .

Rudolff rc .
^ ^ cmnach Wir vermerken / daß Vmiscr postweseil im hepl. Reich von Tag m Tag ye vnriche
tiger würdt , also dasVnnß nunmehr ein guete Zeit von Cölln vnd den Niederlanden keine Brief

noch
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noch avisi mehr zuekommen , die Jhenigen auch den Wir solchs zu vertrauen gemaint gewesen ,

Jrem erpieten vnd auferladenen Schuldigkait nit nachkommen , So haben Wir Vuserm post -

verwalrer bey Luch , vnd lieben getreuen Jacoben Hennott , zu Postmaistern daselbst verordnet ,

vnd Jme dabey auferlegt , vnd beuvlhen , berürt zerrüttes Postwesen im Reich wiederumb in Gang

vnd richtigkeit zu bringen , auch auffVnnser Wolgefallen , vndt biß zue weiterm Beschaidt bestes

Vleiß zuuerwalten , dabey aber für nöttig gehalten , Euch deßelben hiemit gnediglich zu erindern ,

zu dem Ende , vnd mit diesem angehefften gnedigen Gesinnen , ermähnen vnd Beuelch , das Jr

obgedachten Jacoben Hennott nun fürters , nit allein für Vnnsern Postmaister zu Cölln erkennet ,

vnd haltet , vnd Jme in berürts seines anbeuolhenen Ampts Verrichtung , sowol in Annemmung

^ vnd empfahung deren des Orts hingehenden , als auch kommenden Briefe , kain Eintrag oder

Verhinterung thuet , noch yemandts zu thuen gestattet , Sonder Ine auch in Verrichtung solches

obangeregts Vnnsers Kayßerlichen Beuelchs , vnd Wiederaufrichtung des gemeinen Postwesens

im heyl . Reich zum besten befürdert , vnd dabey von Visserrwegen , vngeachcet ainicherley

Linredc so uil an Euch gegen menniglich schützet vnd handhabet , Sonderlich aber die fachen da¬

hin richtet , das die Samblung , wie auch die Abgebung der Paqueten vnd Brieff ( so ein Zeit¬

lang hero durch allerley Pottenwergk vnd andere eingeschobene vnd nicht verpflichtete Personen ge¬

schehen ) hinfüro niemandt anderm als bemeltem Hennott , vertrawet vnd verstattet werde , Sin -

temahl sonften da dießelbig durch inehrerley hendt gehen vnd gethailet pleiben solte , man

nimmermehr zu keinem gemeinen ordenlichen vnd richtigen Postwesen würde kommen

mögen ,

Vnd nachdeme hiebeuor vndter ermelts Hennotts Post Verwaltung einer Johann Baptista

Bosco genannt , Wider Vnnser wissen vnd Verordnung bey Euch zu Cölln eingetrungen wor¬

den , Welcher nit allain Jme an seiner Ampts Verrichtung mercklichen Eintrag gethan , Sonn -

der auch vast aller anderen Vnordnung vnd Verwirrung des Postwesens ein Vrsacher , vnd

darumb diß orts mit Nichten weitter zu gedulden ist ,

So wollen Wir Euch hiemit gd . beuelhendt , das Jr ermelten Bosco in Vnnsermv 7 amen

der ortten vnuerzoglich ab - und außschaffet , das zu dem es Euch selbst vnd den gemainen Com -

mertien allenthalben züm pesten geraichet , gelangt Vnns von Euch zu sondern gehorsamen ange -

nemmen Gefallen , denen Wir mit Gnaden wol genaigt seyndt - Datum Prag den 8tm Fe -

bruary Ao . 1587 »

An die Stadt Cölln . '

Abschrifft hieuon für den Hennott »
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Xil .

3 « wißen sey Jedermänniglich , das auff sondern empfangenen Beuelch , der Röm . Raysi

Nlayest . Vnsers allergnedigsten Herrn rc . Ein E . Rahtt dieser des heil . Reichs freyer Stadt

Cöllen Jacoben Hennot , als Jrer Kayserl . Mayest . anhero verordneten Postmeister In solchen

Postambt , vnd so weith sich daßelbig erstreckt !) zu schützen vndc handrhaben sich schuldig er¬

kennet vnnd geneigt ! ist , vnnd sollen derhalben die Keuffleuth vnd andere Ire Brief , so auf die

Post gehörig vurged . Jacoben Hennott , als da der Kayserl . Adler am Posthauß behalten wirdt ,

hlnliebern , vnd wiederumb zu empfangen wissen , Jedoch dem alten löblichen herbrachten Bot -

tenwerck dieser Stadt vnnachtheilig , zu Urkundt gedachtens E . Rahtts hierunden aufgerücktem

Secret Sigell , Geben am achten Aprilis Im sieben und achtzigsten Jahr .

Laurentz Weber .

XIII .

3Bir Bürgermeister vnd Rhatt des heil . Reichs freyer Stadt Cölln , thun kund vnd Jedermen -

niglich zu wissen , Als auf sonderbaren empfangenen Beuelch der Römisch - Rayserlichen

Mayestät , vnsers allergnadigsten Herrn wir hiebeuorn am 8 . Verflossenen Monats Aprilis

Jacoben Hennott für Jrer kays . Mayest . anhero verordneten Postmaister publiciren verkünden ,

vnd einem federn zur Post gehörige Brieff dahin zu liebern warnen und gebiethen laßen , vnd aber

vus seithero vurkhommen das alsulchen vnserigen vurigen Edict mit gebürlichem Gehorsam nit

nachgesehtt , vnd daßelb sonsten In zweiuelhafftigen Verstand ! vnd Meinungkh sey gezogen wor¬

den , verwegen haben Wir hiemit höchstged . Jrer Kaysek . Mayestät desfals außgangen drey offen

PateNt vnnd allergnedigsten Beuelch , wie hierunden von Wortt zu Wortt begriffen einem jeden

vmb sich darnach zu richten publiciren wollen , Ernstlich beuelhendt vnd gebietende , das ein

Jedweder alsulchen höchstgedachr Jrer Baysel . Mayest . allergnedigsten Beuelch vnd diesem

vnserin gegenwurdig außgangenen Edier gehorsainblich nachkonune . Vnd In dem sich nit

saumigh oder widerstreblich erzeige bey Vermeidung der Röm . Kays . Mayestät höchster Vngnade

vnd 1 00 gg . ( welche zu einem Theil ! den Armen , zum andern Vnser RenthCammer vnd zum

dritten Theill dem Anbringern applicirt werden soll ) für ein Jede Vebertrettung hiermit aufferlcch -

ter Straff , Jedoch mit dieser deutlichen erclerungh dweill Jrer Kaysel . Mayestät allergncdigst

Meinung !) vnd will nit ist , vnsern von alters hergebrachten Bottenwerckainichen Abbruch zu thun ,

das Verwegen hierdurch vunsern vereydten reitenden oder gehenden Stadtpotten , wie Angleichen

ander Stendt vnd Stedt anhero doch nic postweis ankommenden Pötten wie von Alters , ehe

vnd zuuor das Postwesen Im heil . Reich Jn Vnordnungh , vnd Abfall khvmmen herbracht , Ire

Brieff vffzunemmen ab vnd zu zufüren vnbenommen , sondern frey stehen zugelaßen vnd vorbehal¬

ten sein solle . Darnach menniglich zu richten , vnd für schaden zu hüten wissen wirdt . XIV .



«« 0 * 568 ** » »( 173 )

XIV .
Kaiserliches Reskript an Kurmainz»

Rudolph rc-
Äein kleb weiß sich zweiffei« ohne noch wohl zu erinnern , was Wir derselben hie bevor , « e-
gen eingeschlichener Unrichtigkeit in unser kaiserlich Postwesen undt sonderlich etlicher Kausfleuth
neben Bottenwercks , daher dieselbe mehren theils erfolget , zugeschrieben und deiner Libden ermäh¬
net haben . Sintemahl wir dann endlich entschloßen , angeregt neben Bottenwerck oder Mezger
Post ( wie mans nennet ) fernrrs zu unserer Verkleinerung auch Schmalerung unserer or¬
dentlichen Posten nit zu gedulten ; Jnmaßen Wir dann treulicher weil dcßelbcn wegen dem Wohl -
gebohrnen , unsern und des Reichs lieben getreuen , Hermann Grasten zu Manderscheidt und Blan -
ckenheim unsern Rath , sondern Befehl und Patenten zustellen laßen , zu demselben End auch un¬
sern Postmaistern zu Cölln , Jacob Hennott , an den Rheinstrom abgeferttiget ; So haben Wir
deiner Libden solcher unserer Verordnung hiermit dahin fürnehmlich erinnerden wollen , auff daß
deine Libden ermelten Grasten und Postmeistern zu würcklicher Fortsetzung bcrührts Ihres Be¬
fehls , und gemainiglich allen anderen , so zur Beförderung undt richtigmachung obenbemeldtes
unsere kayftrlichen Postwesens dienlich undt auch nöthig , an Unserer starr undt von Unsert¬
wegen die handt biethen , undt hülfflich erscheinen möge ; Jnmaßen Wir unß daßelbige zu deiner
Liebden gänhlichen versehen , solches auch gegen derselben hinwiederumb freundlich und gnüdiglich
zuerkennen geneigt seynd .

Datum Prag de lyten January , Anno 1589 *

XV .
Kays. Commendation Schreiben an Chur - Mayntz ( & mut mut . ) Trier , Chrm

Pfalz , Wurtzburg , O . Oe . Rgg . , Stadt Augspurg , Nürnberg / Bischoff zu
Speyer , Bischoff zu Wormbs / Stadt Franckfurth , Chur - Cölln , Coadjutorn
zu Cölln , Herzogen zu Iülich und Gräser : zu Manderscheidt .

äe äaeo iZ . 7 ^ iZy6 .

Rudolff rc .
n ? achdem Wir , das gemam ordeirlich postwcse » im heil . Reich , auff vil angewenre schwere
Mühe vnd arbeit , auck) darunter gehaltene Commifmes vnd Handlungen zue Vnserer kay -

D r ftrl .
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stk -l . Kegterang , sowohl nreniglichs Wolfart , nuz vnd besten Widerumb in richtigkert ge¬

bracht , vnd zue Direktion dcßelben , nitt allain , vnftrn lieben getreuen Leonharten von Taxis ,

vffs neu , zum General , veber die Posten , Im Reich vndt Niederlanden befielt , Sondern

daß Er auch vcstjglich , demselben Volg thuen wolle , von vermöglichen im heil . Reich angesesse¬

nen Bürgen , genugsam deßwegen versichert worden , Er , Leonhart von Taxis aber an seiner

statt , Vnserm vndt des Reichs auch lieben getreuen , Jacob Hennoten Postmaistern zue Cölln ,

Gewalt vndt Vollmacht auffgetragen , die Posten , hin vndt wider zu bereiten , die Men¬

ge ! so sich ains oder des andern orcs befinden , zu besichtigen , zu beßern , vnd das ganze

werckh in gebürlichen gang vnd Bestendigkeit zu bringen , hierumb so gesonnen Wir an D »

L . freundt . vnd g . begerendt Sy wolle vorgenennten Hennott in deßelben seinen Verrichtung nitt

allain volkommlichen Glauben zustellen , Sondern auchvss sei ; ; anlangen , darunter nortwem

dige Hülff vnd fürderung erzaigen ; das geraicht diesem gemain nützlichen hailsamen Werek

zum besten , auch Vnns zu sondern angenemen gefallen , vndt seindt Dr . L . mit fteundtschafft vnd

kays . Gn . Wohlgenaigt , Datum zue Prag den * 5 . Septembris Ao . 96 .

XVI .
Kaisers Rudolfs des II *«» Mandat das Reichspostwesen betreffend

vom I . 1597 .
Aus LünigS Reichsarchiv , pari . gen . S . 444 - folg .

2btr Rudolph der andere rc . entbieten allen Churfürsten rc . Als wir verschienenes 95 Jahr ,
theils durch offenes Patent , theils durch versiegeltes Schreiben Ew . Ew . Lbd . Lbd . And . And »

und euch , zu Gemüth geführet , in was Zerrüttung eine Zeithero das ordentliche Postwesen in

Deutschland und Welschland gerathen , auch wie merklich viel unserm kaiserlichen Regiment ,

so wohl des heiligen Reichs Standen , und nicht weniger denen gemeinen Commerciis dar¬

an gelegen , daß ehe berührtes Postwesen wiederum eingerichtet werde , und demnach Ew . Ew .

Lbd . Lbd . And . And . und euch zu wissen gethan , was Massen wir uns , mit unserm freundl . ge -

liebdcn Vettern , Schwagern und Brudern , dem König in Hispanien ( dessen Liebden alt gewöhn¬

lichen Herkommen nach , als Herzog zu Burgund , das Generalpostamt zu verleihen , und meh -

resten Theils den Verlag darzu gegeben hat ) dahin verglichen , daß wir seiner Liebden auferst -

gemeldtes Generalpostmeisteramt , der Zeit bestellten Unsern getreuen lieben Leonhard von Taxis

seinen hierüber l) abenden königl . Bestallungsbrief , als römischer Bayser , als des heiligen Reichs

und Unserer Erblanden Posten confirmirc , doch dergestalt , daß er von T . xis vor allen Din¬

gen die Schulden , so aufdem postwcstn gehaftet , abrichten , und dann wegen Leistung des -

jeni -
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fertigen / ss er Uns im heil . Reich zu thun schuldig , sonderlich aber ordentlicher Bezahlung der
Postboten , auch getreuer Fortführung der Vrieff und anderer der Post vertrauten Sachen , eine
genügsame im heil . Reich angesessene bürgfchafft bestellen solte , und hierauf Ew . Ew . Lbd . Lbd .
And . And . und Euch freundlich und gnädig ermähnet , auch auferlegt und befohlen , ihn von
Taxis oder seine Gewaltträger und Nachgeordnete , bey Exercirung und Direction dessen ihm an¬
vertrauten Generalpostamts , und all desjenigen , so ihme erstberührter Unser hierüber ertheilter
kayserlicher Confirmationsbrieff gönnet , zuläßt und giebet , ruhiglich bleiben zu lassen , schützen
und handhaben zu helfen , serners Inhalts derselben ietztangezogener Unserer kayferlichen Patenten
und Schreiben , hat nun feirhero gleichwohl mehr besagter Leonhard von Taris ru Folg
obverftanderrer Unserer ihm auferlegter Londitionen , zuförderst die Postmeister und Post¬
boten , ihren langst geklagten nicht schlechten Rest und Ausstand , befriediget ; Item wegen
künftiger richtiger Einhalt - und Bezahlung des Postwesens , nicht allein von Uns begehrter Mas¬
sen , ein in unserer und des heiligen Reichs Stadt Augspurg genugsam gesessene Bürgschaft ge -
stellet , sondern auch zu noch mehrern , des gantzen Wercks Nutz und Aufnehmen versprochen ,
hinfüro einen jeglichen Postboten jedesmal seine Besoldung , ein viertel Jahr zuvor herauszugeben ,
und solches alles die Zeit über , würcklich und ohnfehlbar , und also prästiret , erstattet und gehal¬
ten , daß nunmehr länger als ein Jahr manniglich wohl darmit zufrieden seyn können , auch ver¬
mittelst seines hierzu constituirten Gewalthaber , Unsers und des Reichs gekreuen Jacobum Hennot -
ten , Postmeisters zu Cölln , die Correspondenz der Posten in Italien , Teutsch - und Niederlan¬
den , einen so guten schleunigen Lauff gehabt , und noch , das; wir dessen in unserer kayserl . Re¬
gierung , und auch sonder Zweifel Churfürsten , Fürsten und Ständen desgleichen insgemein die
Handelsleut , und ein jeder , der sich solcher Posten gebraucht , merkliche Bequemlichkeiten und
Nutz scheinbarlich empfunden , ja je länger je mehr sich eines bessern zu vertrösten , zu versehen ,
und zu gewarten haben , wie dann solches , samt Uns ferner alles Fleisses an statt des Königs zu
Hispanien Lbd . zu befördern , vorzustellen und erhalten zu helfen , Unser freundl . geliebter Bruder
Herr Albertus kardinal und Ertzherzog zu Oesterreich , königlicher Generalgubernator in N . Bur¬
gundischen Landen , vorderst geneigt und erbietig ist . Und ob wohin nun recht und billig wäre ,
daß bey solchem verfasten heilsamen gemeinnützigen Merck , durchs ganrze Reich mtd überall ,
aller Mißbrauch , Unterfchleiff , unziemlicher Gewinn , Gesuch und Vortheil nachbleibe , und die¬
sem unserm hochbefreyten kayserlichen poftregal kein Verhinderniß , Eintrag oder Nachtheil
beschehe ; so lassen sich doch etliche Handelsleute und Privatpersonen gelüsten , ihres Gefallens ,
sonderbare , uns mit dem wenigsten nicht verpflichtete Nebenboten Werk , welche man theils Metz¬
gerposten nennet , ohnangesehen oberzehlt Unserer mit dem ordentlichen Postwesen ins Merckt ge¬
brachter neuer Reform und Ordnung nochmahls einen Weg als den andern einzuschieben und zu
führen , dadurch hin und wieder das ordentliche Postwesen , von denen gewöhnlichen Poststellen
zertheilet und abgetheilet wird , auch sie die Metzger allerley nicht allein deren Stadt und Ort da

sie
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sie wohnen , Kaufleuten und Bürgern zuständig , sondern auch fremde ausländische Brieff und
Sachen aufnehmen , ja , das noch mehr , zu Erpcdirung solcher ihrer unziemlich und eigenthatkg
cingcschleiter Posten , ein oder zwey besondere Ordinari Weg in der Wochen ab - und ansetzen ,
auch jewcilens ihres Gefallens verändern , die Vricff und andere Sachen bey Tag und Nacht ,
durch eigene Roß und Boten , derer sie etlicher Orten zu sechs , acht oder zehrn Meil , in Städ¬
ten und auf dem Land unterlegen , aus Italien , Teutsch - und Niederlanden , zu Schaden und
Verderb vielgedacht unsers kaiserl . ordinari postweseno , und Abschneidung der armen Postbo¬
ten Nahrung , recht und gerechtsame vertragen , zu deme ( welches unserm geliebten Vaterland
teutscher Nation zu unwiederbringlicher Gefahr , undDurchtreibungenvieler und schädlicher Practi -
quen , Contrabanden und Betrugs gelanget ) neulich zuvor nie erhörter Weiß fremde Courirerund
allerley andere Personen , mit vorangeregten ihren unterlegten Rossen , durchs heil . Reich aus Ita¬
lien und andern Landen , auf und abführen , ja noch darzu eigenes Lusts und Gefallens , nicht an¬
ders , als wann sie kayserl . von uns ordentlich approbiere und hierzu bestellte postilionen
und Lourirer waren , öffentlich Posthörner anhangen und gebrauchen , damit bey Tag und Nacht
zu Wasser und Land , durch und fürüber unserer und des Reichs Churfürsten , Fürsten und
Ständt , Mauth , Zoll , Märckten , Flecken , und Gebiet reiten und gehen , auch hierunter nicht
selten des heil . Reichs Müny und andere wahren , so aus dem Reich zu führen verboten ,
verschleiffen , und in Summa Sachen üben und begehen , so nicht allein viel berührtem unserm
hohen kayserlichen Regal der Posten im heil . Reich , sondern auch sonsten gemeinen Nutzen
inrd unsern und des Reichs conßitutionibus höchlich zuwieder , ja ihrem der Kauff » und Han -
delsleut und Städt selbst eigenen alten Botengebrauch ungemaß ist , derowegen und dieweilcn dis
alles dergleichen Beginnen und Fürnehmen seynd , so keineswegs zu gedulden , sondern durch Uns
als römischen Rayser in alle Weg abzuschaffen . Hierum so haben wir , vielgemelten Obristen
Postmeister dem von Taxis sowohl seinem bevollmächtigten , Jacob Hennotten , Befehl aufgetra¬
gen , geben ihnen auch dessen hiermit unsern vollkommen Gewalt , und wollen , daß sie der Metz¬
ger , und dergleichen eingeschlichene Nebenposteir und Botenwerk ( als weit sich dasselbe der Kauf-
Handelsleut und Städte obangeregten alten Botengebrauch ungemäß , und dem reformirten or¬
dentlichen Postwcsen , es seyn in Städten oder auf dem Land hinderlich , nachthcilig , oder wieder
Fug und Gebühr extcndirtzu seyn befindet ) abthun , und was dargegen diensam und nützlich seyn
mag , anordnen , fürnehmen , und fortsetzen sollen , darauf Ew . Ew . Ew . Lbd . Lbd . Lbd . And .
And . And . und Euch hiermit nochmahls freundlich urid gnädig ersuchend , von römischer kayserl .
Macht ernstlich befehlen , und wollen , daß E . E . E . L . L . L . A . A . A . und Ihr , niemand an¬
dern , dann obgedachten Leonhard von Taxis für ordentlich von uns confi'rmirten und bestätigten
General Oberpostmeistern im Reich und Niederlanden erkennen und ehren , ihme oder seinen Ge -
waltljabern Jacob Hennotten , unserm Postmeistern zu Cölln , oder seinen Nachgeordneten , Zei¬
gern dis unsers kayserlichen Bricffs , oder vidimirter geglaubter Abschlifft davon , in Bestellun¬

gen ,
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gen , Verordnungen , Auszeichnung der Städt und Ort , dahin die ordentliche Höften ge¬
legt werden sollen ; Item , Straft' und Büß der Postboten und Postverwandten , so sich in
ihren Aemtern und Diensten ungebührlich erzeigen , auch sonsten insgemein und insonderheit,
allen und jeden , so dem General - Postmeisteramt , oder dessen Jnspection anhängig , oder unserer
dem von Taxis in Schrifften ertheilter kayserk . Commission , weitläufftiger einverleibet ist , ohne
Jemanden Anfechtung , Ein - oder Wiederred , ersprießliche Assistenz und Handreichungen erwei¬
sen , ertheilen und wiederfahren lassen , die freye Paß und Oeffnung in unsern und Ew . Ew . Lbd.
Lbd . und Ew . Chur - und Fürstenthum , Landen , Städten , Markten , Flecken , und Gebieten ,
bey Tag und Nacht geben , gönnen und verstatten , sie auf Ansuchen und Begehren , begleiten ,
und begleitet zu werden verfügen , um leidentliche gebührliche Bezahlung , Pferd und andere Noth -
urffc bewilligen , und endlichen sie hierinnen in allem als deßfalls unsere Schurzverwandte und
Diener in guter Proteckion und Befehl haben , und darwieder nicht thun , noch das jemands an¬
dern zu thun verhengen ; entgegen aber den Mißbrauch viel besagter Mehgerpost , und uns unver -
pflichtcten Nebenbotenwerks ( als weit dieselbe von den Kauf - Handelsleut und Städten , mehr
vbgcdachtem alten Brauch ungemaß , wieder fug und Gebühr extendiret zu seyn , sich befindet )
allenthalben durchs gamze heil . Reich , auch unsere Königreich , und Erblanden abschaffen ,
diejenige , so sich ichtes darwieder unterfangen , bestellen und bedingen , durch Ew . rc . Lbd . rc . And .
rc . und Ew . Chur - und Fürstenthum , Stadt und Gebiet , weder zu Wasser , noch zu Land passiren
lassen , sondern dieselbe auf des General obersten Postmeisters , Leonhard von Taxis , oder seines
Gevollmachtigten Jacob Hennoten , wie auch anderer ihrer Nachgeordneten Posthaltern und Postbo¬
ten Erinnern und Anrufen , unterwerfen ( niederwerfen ) , die unterlegte Roß oder Boten , da¬
durch bißhero die Metzger - oder Nebenposten ihre Brieff und Sachen aus - und eingeführet , oder
führen lassen , also bald auf - und ausheben ; bey welchem , nach diesem unsern kavserl . Mandat
und Geboten , dergleichen Roß oder Boten , zu dem Effect und End , wie verstanden , befunden ,
von Stund an den oder dieselbig , in gefängliche Hasst legen , und samt Confiscirung alles , so sie
bey sich haben , jedesmahl hundert Goldgülden , halb denen Armen des Orts , wo die Uebertre -
tung geschicht , und den Rest zu Erstattung der Unkosten vielaemeldtem Taxis , oder seinem Be¬
vollmächtigten dem Hennotten , oder ihren Nachgeordneten Posthaltern und Postboten , den An¬
sagern solcher verwürkten Büß , als eine wohlverdiente Straff zu liefern , anhalten , item ob je¬
mand von obberührten Metzgern oder andern zum ordentlichen Postwesen unverpflichteten Boten in
Fortführung der Brieff , auch anderer Sachen zu Roß und Fuß abwechseln würde , der oder die¬
selbe gleicher Gestalt und Maß , wie gehört , in nehst bestimmte Pön condemniren , verdammen ,
und dieselbige Straff ohne Unterschied oder ohne Ansehung der Person , exequiren ; wollen aber ei¬
nige Städt , Kauft - und Handelsgut , sich vielbesagter Metzger oder anderer Boten mit mit Au -
und Ausführung ihrer Brieff und Sachen gebrauchen , mögen sie gleichwohl dasselbig , jedoch der -
gestalten thun , daß von der Stadt oder Stell , da die Abfertigung geschicht , an das Ort , da-

A " hin
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hin die Reiß , es scye zu Roß oder Fuß gehet / ohne einige Abwechslung , nicht mehr dann durch
eine Person oder Boten , und anderer Gestalt nicht verrichtet werden . Letztlich keinen , was
Würden oder Standes er sey , der entweder nicht von Uns abgefertiget ist , oder von obgemeldtem
General oder Dessen Gewalttragern dem Hennott , oder ihren Nachgeordneten Posthaltern , daß er
zum ordentlichen Postwesen verpflichtet und geschworen , seine Urkund aufzulegen hat , durch die
Posthäuser oder auch Stadt und Thor , welcher Enden in unsern und des heil . Reichs oder auch
unserer Königreich und Erbland , die Post gesucht oder genommen wird , mit Nichten passtren und
idurchlassen , sondern die , welche sich eigenthätig eines sonderbaren Postirens und Posthörner An -
henckens anmassen , überall arrestiren , anhalten , niederwerfen , und neben Abnehmung ihrer Post¬
hörner , Roß , auch alles , so sie bey sich haben , mit fünffzig Goldgülden halb denen Armen , und
halb denen Ansagenden jblcher verwürkter Büß , so oft einer freventlich darwieder gehandelt zu ha¬
ben ergriffen wird , zu bezahlen gestraffet ; welchergestalt aber sich ein jeder in diesen oder andern
beym reformirten ordentlichen Postwesen sowohl mit Aus - und Einführung der Brieff , Personen
oder sonsten zu verhalten , solches wird zu männigliches Verwarnung in oft angedeutetes General ,
des von Taxis , oder auch seines Gewalttragers des Hennottens Nahmen , bey denen Posthäusern
allenthalben verkündet , oder auch in Schriften angeschlagen und hinterlassen werden ; wollten wir
E . E . E . L . L . L . A . A . A . und Euch nicht bergen , es geschieht auch zur Schuldigkeit und Gebühr ,
hieran unser ernstes gebot , endlicher Will und Meynung , und wir sind E . E . E. L . L . L . A .
A . A . und Euch mit Freundschafft , kayserl. Gnad und allem Guten wohlgewogen . Geben auf
unserm königlichen Schloß zu Prag , den ölen Tag Novembr . Anno 97 . & c .

Rudvlph .
Ad Mandatum S . C . Maj .

proprium .

Andreas Kaniwalder .

Anm . Durch emen Druckfehler steht beim Lümg überall Hemeke statt Hennott .

XVII .

Kurköllmsches Patent .
^ 8on Gottes Gnaden Wir Ernst rc . Churfürst zu Cölln , thuen kund mennigklich mit diesem
Vnsern offnen Brieff , das Vnß Vnser lieber getreuer Jacob Hennott , Röm . Kayserl . Mayest.
auch Königl . Würd . zue Hispanien Postmeister in Cölln ; dann auch des Vesten Vnsers lieben
besonders , Levnhardten von Taxis , derselben Römisch Kayserl . Mayestät vnd Königlichen Würd .

zu
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zu hispanien general Obristen Postmeisters Geuolmächtigter Gewalttrager , vnderthenigst zu er -

khennen geben , auch Erinnerung gethan , Welchermaßen höchstged . Kayserliche Majestät rc . Vn -

ser allergnedigster Herr und Vetter , verrückter Weil Vnß vnd sambrlichen Fürsten vnd Ständ -

rcn des heil . Rönr . Reichs , dessen nicht ahn sonderbare Bemühung vnd Anlag wieder in

Gang gebrachten ordentlichen Postwesens , gepürliche Handhabung , hingegen aber der Metz -

gerPost und andern dergleichen ein zeithero eingerißenen hochschädlichen hinderlichen Nebenpotten -

rvercks Abschaffung mit kaiserlichen ernst , durch sonderbare verwegen außgefertigce Pönal -

Mandar vnd Befehlch , veberall zue publiciren , vnd zu volnzichen allergnedigst befehlen

laßen .

Also vnd dergestalt , so weit sich Vnser Pottmäßigkhait zue Waßer vnd Land erstreckt , vebcr

vorangedeuten rechtmeßigen kayserl . Mandat vnd allen deßelbcn einverleibten Puncten vestiglich

zu halten , vorgenannten Taxis sowol seinen Gewalttrager Jacoben Henott , oder ihren Nachgeord¬

neten , vff Jr Anrueftn nicht allein schleunige Execution , wieder die welche mehrgedacht kayserlich

Mandat vebertretten zu haben ergriffen würden , ohne Respect oder Ansehen der Personen erthei¬

len vnd erfolgen zu laßen , Sondern auch sonsten sie den von Taxis vnd hennolt als deßfalß kay¬

serl . Mayestar Schutz Verwandten vnd Diener , gegen Meniglichs Muetwillen vnd Wieder -

setzlichkeit , in gueter Protection vnd Acht zu halten , Ire Ordnungen , so sie zu Lonservacion

oder Verbeßerung des Postwesens richtigen Gangs und Lauffs aufrichten werden , manu -

renirn vnd vecretten zue helffen , vnd in Summa diß mir so großer Mühe , und Rosten , von

newem erhebtes Postwesen , allenthalben erheischender Nothdurfft nach in bestem zue befürdern ,

alles fernern Innhalrs Rayserl . Befehls » Mit vnderthenigster Pitt , Wihr zue yehgemeltem

end vnd Effect forther durch vnfern Ertzstifft vnd Land gepürliche nöttige Anordnung vnd Verse¬

tzung ergehen laßen wöllen .

Wann Wir nun höchstged . kayserlichen Mayestac rc . vnterchmigst zue gehorsamben

schuldig vnd geneigt , diß Werck des verbeßerten Ordinari postwefens auch dem gemeinen

Nutz so hoch dienlich vnd nothwendig finden , vnd ermeßen thuen ; So ist demnach ahn alle

vnd jede Vnsere Ambt - vnd Befehlchs - Leuth , Vogt , Schultheiß , Bürgermeister , forth andere

Diener vnd Vnterthanen ins gemein , so vermittelst Vorzeigung dieses Original - Patentz , oder

deßeiben brglaubten vtdimirten Abschrifft , darumb gesucht vnd gefordert werden , der gnedigster

ernster Beuelch hiemit , daß Jr alle vnd jede , so sich vielgerürter Metzgerpost vnd Neben Potten -

wercks , mit Versamblung , Veberführung , Außtheilung , besonder Ordinari Tag in der Wo¬

chen , beuorab da ein ordinari verpflicht Postlager ist , vnd seine Correspondenz hat , gebrauchen

vnd anmaßen , selbsten auch durch ewre sonderbahre dazue bestellte Leuth , vleißig wachtsamb auf -

mercket , sie langer dabey nicht verstattet , sondern gegen dieselbe , so offt - vnd viel die darwieder

auch das ganz ordinari kays . Postwesen , handlen , oder Jchtes schädlichs volnbringen , vnd

darüber betretten werden , vff viel berürten Leonharden von Taxis vnd Jacoben Hennott , Post -

Z 2 mai -
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maisters , oder aber derselben Nachgeordneten Anruffen , oder auch auß tragendem Ambt ohn eini¬
gen Respect oder Ansehen der Persohn , mit gepürlichem Ernst vnd Straffen vnnachläßig ver¬
fahret .

Entlich hierin » alles vnd jedes thuet , volnbringet vnd volzieht , waß zue Handhabung vnd fort -
sehung des ordinari verpflichten Postwesens , nach Anzeig viel erwiederten Leonhard Taxis , vnd
Jacob hennot Postmeisters , oder derselben Nachgeordneten , die Notturfft erforderen wirdt , In dem
allen Euch zuemahl nichts Irren noch hindern läßet , dann das alles ist Vnser endtlicher zuverleßi-
ger Will vnd Mainung . Zue Urkundt deßen haben Wihr deßes mitVnsers freundlichen lieben Vet¬
tern vnd Sohn des CoadjutorsL . Handen vnterzeichnen , auch mit Anhangung Vnsers Churfürstl .
Jnsiegels befestigen lassen .

Geben Poppelßdorff , den arten July Anno , 598 .
Ferdinande .

XVIIL
Befehl des kurköllnischen Herrn Coadjutors an den Amtmann zu Deutz .

Ferdinand von Gottes Gnaden Erwelter vnd bestätigter zum Coadjutorn vnd Administrator » ,
der Chur - und Fürstlichen Erz - und Stifter Cölln vnd Berchtesgaden , Pfalzgraff bey Rhein ,
herzog in Ober - und Niederbayern rc .

Hochgelehrter , lieber Getreuer , Demnach auf der Röm . Bays. Mayeftat Vnsers aller-
gnedigsten Herrn vnd Vettern , ergangene pön . Mandat vnd Befehlig , Wihr nebens dem
Hochwürdigen Durchleuchtigen Vnsern freundlichen lieben Herrn Vetter vnd Vater rc . des Chur¬
fürsten zue Cölln L . zue handthabung deßen wieder In Gang brachten ordentlichen Postwesens
Dem Vestcn Vnserm lieben besondern auch gethreucn Leonhardt von Taxis General Postmeister ,
dann seinen Vollmechtigen Gewalttragern , Jacoben Hennott Postmeistern In Cölln , offene
Beuelch vnd Patenten , gnedigst ertheilen laßen , gleichsamb du ab beygefügter Abschrifft mit
mehrerm zu erleßen .

So ist der weiter gnedigster auch Ernstlicher Befelch hiemit , das du ob solchen Vnsern Pa¬
tenten vnnd Beuelchen auch derselben gepürlichen Volnziehung steiff vnd Vast haltest , vnd in
dem dich zuemahl nichts noch niemandts Irren noch hindern läßest , thuest daran Vnsern zuver -
laßigen Willen vnnd Meinung . Datum Poppelsdorff , am aiten July Anno 1598 *

Dem hochgelehrten vnserm Ambtmann zu
Deutz , vnd lieben Getreuen Heinrichen
Holtzweiler der Rechten Licentiaten .

XIX .
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XIX .

Urkund des kmksllnischen Amtmannes zu Deutz .
f %3
^ ch Heinrich Holzweiler der Rechten Licentiat rc . rc . thue kund Jedermenniglich , daß nachdeme
auf empfangenem kayferl . pönal Mandat , von hochgedachter Ehurfürstlicher Dhlt . mir gne -
digstvnd ernstlich beuohlen , die Metzger und Neben Pötten , welche der kayferl . ordentlicher
Dost vnd deßen hochbefreycen Regal zu schaden und Verderb ordinari Brief überführen , von
Ambts wegen Ahn zue halten , vnd ohn einigen Respect oder Ansehen der Persohnen gegen dieselbe
mit ernst vnd straffen unnachläßig zu verfahren . Als habe Ich. deßen gehorsamen Volg , einen
Pötten der Kauffleuth von Nürmberg genannt Matheus Müller , der ein Vellus mit vnderschied -
lichen Briefen von Antorff , Aach , vnd Cölln , auf Franckfurth , Leipzig , Würtzbnrg vnd Nürm -
berg , gehörig , bey sich gehabt , ex ossicio vnd von Amtswegen angehalten , vnd soll ferner ge¬
gen Jme , vnd waß bey Jme gefunden , Innhalt kayserlichen Mandats , vnd Churfürsil . Be¬
fehls verfahren werden , die Brieff gleichwohl , damit sie denen Kauffieuthen für dißmahl zuekom -
men , vnd . sie hiemit nochmahlen gewarnet werden mögen , hab Ich dem kayserlichen Postmei¬
ster Jacob Hennott zuestellen laßen , der sie auch alfobald mit der kayserlichen ordinari Post
fortgeschickt , Waß aber sonsien gedachter Pott vor fachen bey sich gehabt , seindt alle confiscirt
worden .

Vhrkundt habe Ich diß so geschen in Beysem Heinrich Schmidts vnd Theus Steinmetzer ,
auch obged . Pötten sechsten , als hierzu sonderlich geruffenen Zeugen , mit eigener handt under -
schrieben .

Geschehen zu Deutz den 9 . AnZuKi , Anno 1598 .

XX .

Fürstlich Gülrchsche Publizierung des karserl . Pönalmandats .
83 on Gottes Gnaden Wir Johann Wilhelm , herzog zue Gülich Eleve und Berg , Graue zue
der Marckh vnd Ravensperg , Herr zue Ravenstcin rc . thun kund vnd fuegen allen vnd jeden Vn -
sern Ambtleuthen , Commissarien , Rittmeistern , haubtleuchen , Vögten , Richtern , Dienern ,
Schultheisen , vnd fort allen andern vnsern Beuelchhabern vnd Dienern hiemit zue wißem

Demnach Vnß Jacob hennott kayferl . Mayestät Postmeister in Cölln , vor sich vnd den Ge -
neral obristen Postmeister Leonhardten voll Tapis , vergangener Zeit Irer kayserlicheir Mayestat
Vnsers allergnedigsten Herrn , Grigiiral Mandat vnd Beuelch voin Sechsten Novembris

Z 3 des
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des nechst verflossenen GLben vnd Neunzigsten Jahrs vorzeigen und insinuiren laßen , deßen
Jnnhaltö : Wir Rudolff der ander von Gottes Gnaden Erwehlter Römischer Kaiser zue allen Zei¬
ten Mehr « des Reichs , In Germanien zue hungarn rc . rc . Endet : Geben aufVnserm königli¬
chen Schloß zue Prag den Sechsten Novembris Anno & c . Im Sieben vnd Neunzigsten , Vnse -
rer Reiche deß Römischen im drey vnd zwennzigsien , des hungarischen im Sechs vnd zwanzigsten , .
vnd des beheimischen auch im drey vnd zwcintzigftrn : Rudolff : Aä Mandatum sacrge cges. Maj .
pprium 5inti . Kaniwalder : Vnd dann der kays . Mayestät zue allerunterthenigster ehren vnd
Gehorsam derselben Mandat in unsern Fürstenrhumben vnnd Landen rvürcklich effecmiren
vnnd volnziehen zue laßen sich gebühret ; Das darumb an Euch alle vnd Jede obgerürt , Vnn -
ser Mainung vnd Beuelch das Jr höchstgedachter kays. Mayest . Mandat , wie daßelb oben inserirt
ist , alles seines ausführlichen Jnnhaltö in Vnseren Euch anbefohlenen Aembtern vnd Diensten
durch Vnnsere Fürstenthümbern , Graffschafften vnd Landen der Gepühr excquiren läßet. Da¬
ßelb manuteniret , handthabet , auch zue exequiren , manuteniren vnd zue handthaben befehlet,
wollen Vnnß also zue einem Jeden vunachläßlich versehen , vnd beschicht daran Vnnser Meinung
vnd Befelch .

Geben zue Cleue vnder Vnnserm aufgetrucktem Secret SregeL , den Fünff vnd zweintzigsten
Septembris Anno Taufendt Fünffhundert Acht vnd Neunzig .

( l . s . )
Dieder. v . PaSang»

A . Hoeger .

•1 J f > - — <l - n - Jt —a ? ; (L _ =a = ft ? a >»

XXL
Fürstl gülichschen Amtmmrns zu Blankenberg Befehl an alle seine Amtsdiener.

Nachdem der Erenfest , Jacob hennott , kayserl . Mayestat Postmeister vnd Bürger binnen Cölln
von der Röm . Kays. Mayest . rc . ein Mandat die Abschaffung des vnorderitlichen Postwesens berü -
rendt , dem Durchleuchtigen hochgebornen meinen Gnedigen Fürsten vnd Herrn Herzogen zue Gü-
lich Eleve vnd Berg rc . vergangener Zeit in originali vorgepracht , vnd dabey vmb manutinenz
deßelben vnderthenigklich angehalten vnd gepetten , das demnach hochgedachte Ire Fr . Gnd » allen
Deroftlben Ambtleuthen , Beuelchhabern vnd Dienern , das obberürt kays. Mandat würcklich zu
effectuiren , manuteniren , vnd zue handthaben , durch ein offen Editt vnd General Beuelch , wel¬

chem
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chem obged . kayf . mandat wörtlich inftrirt , gnediglich bevohlen , welches mir an heut originaliter

vorgezeigt worden ; Weil mich dann dem fürstl . Edict vndertheniglich nachzusehen aller Gepühr

nall ) schuldig erkhenne , Als ist ahn alle Beuelchhaber vnd Diener , des mir anbeuolhenen Ambts

Blanckenberg , alß Landtdingern , Landt Pötten , Schultheißen , Ambtknechten , vnd andere Pöt¬

ten , mein Besinnen vnd Beuelch , das sie samt vnd ein Jeder von Inen besonder , waß sie ahn

neben Post vnd Pötten , so sich dem obgedachten kays . Mandat zu wieder vnd in Abbruch des or¬

dentlichen Postwesens darzue geprauchen ließen , vff vorgcdachten Postmeistern Jacoben hennotts ,

oder deßen vollmechtigen Ansuchen , sunsten auch vor sich selbst antreffen vnd betretten würden ,

dieselben angreiffen , vnd sie bis zue ferneren Bescheidt vnd Beuelch , neben deme waß sie bey sich

hetten , in Verwahr halten wöllen , Versehe mich dessen Ambtshalben also , Geb . Düßeldorff

ahm i8 . Novembris Anno 1598 .

XXIL

Vermahnmg an unterschiedliche Churfürsten und Stande des Reichs wegen
Handhabung des Postwesens . An Lurnminz .

Mathias rc .
^ lteben dem d . L . aus unserm kays . offenen Mandat oder deßen beglaubten Abschrift vernehmen

wird , was wir nicht weniger als zuvor durch weilandt unsern geliebten Herrn und Bruder Kay -

ser Rudolph rc . hochlöblichsten Gedächtnüß geschehen , zu Handhabung des ordentlichen Postwe¬

sens und hingegen Abschaffung der Metzger und anderer dergleichen ein Zeithero eingerißener uns

unverpfiichter neben Pottenwerck Mißbrauchs und Ungebühr an alle des H . Reichs Churfürsten

und Stande für Befehl gethan , auch solches überall zu publiciren und zu vollziehen , deme von

uns confirmirten General Obrtst Postmeister dem edlen unserm und des Reichs lieben getreuen La -

moraln von Taxis , sowohl seinen Nachgeordneten Gewalthabern vollkommentliche Macht zuge¬

stellt und gegeben und uns darauf zu D . L . nit weniger dann anderer Chur - Fürsten und Stän¬

den des Reichs gehorsamer Folg gäntzlich versehen .

So haben wir dabey noch überdieß und zu desto mehreren dieses gemeinnützigen Wercks

Handhab - und Befürderung , auch durch dieß sonderbare Schreiben D . L . hiczu ermähnen

wöllen , Freund und gnädiglich begehrendt auch von Röin . Rayf . Mayest . beuehlendt , D . L .

wolle so weit sich Dero Obmeßigkeit in der Stadt oder auch zu Waßer und Land erstreckt über

vorangedcutetcn rechtmäßigen unsern kays . Mandat und all deßelben einverleibten Puncten vestig -

lich halten vorgenannten von Taxis sowohl seinen Gewalttragern und Nachgeordneten uff ihr An¬

rüsten
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ruffen nit allein schleunige Execution wieder die welche mehrbesagt unser Mandat übertretten zu ha¬

ben ergriffen würden ohne Respect oder Ansehen der Persohnen ertheilen und erfolgen laßen son¬

dern auch sonsten mehrgenannten von Taxis und bemeldte Gewalthaber Posthalter und Postbot -

tcn als desfahls unsere Schntzferwandte und Diener gegen menniglichs Muthwillen und Wie -

Lersezigkeit in guter Protection und acht halten , ihre Ordnung so sie zu Conservation oder Verbes - .

serung des Postwesens richtigen Gangs und Laufs bey den Posthäusern uffrichten werden mann -

teniren und vertretten helfen , und in Summa samt uns dis mir so großen Unkosten und Mühe

von Weyland obhöchstgedachten unserm geliebten Herrn und Bruder Kayser Rudolph hochlöbl .

Gedächtnüß von neuem erhebte Postwesen allenrhalb dermaßen bcfürdcrn , wie das unßers kayf .

Regiments auch des H . Reichs nothurfft insgemein mercklich und hoch erfordern thut . An dem

vollbringt D . L unsern gesellig endlichen Willen und Mainung bezeigt uns auch zugleich guets an¬

genehmes Gefallen , hinwieder mit Freundschaft kays . Gnaden und allen guten zu erkennen . Da¬

tum zuLintz ii . Jan . 1614 .

In simili an andere rc .

xxiil
s*5
Johann Schweickhardt von Gottes Gnaden Erhbischofzu Mainh und Cl ) urfürsi rc .

Unsern Grueß zuvor , Edler lieber getreuer , Wir erinnern uns noch guter maßen was die

Röm . Kays . Mayest . unser allergnadigster Herr wegen einer von dem auch edlen unsern lieben be¬

sondern Lamoral Freyherrn von Taxis , über das Generalat deß Postwesens im heil . Rom . Reich

bey ihrer Mayestat gesuchten Erbverleyhung an unß wegen unsers tragenden Errz Lancella -

riats dabey versirenden Interesse um unser Gutachten , unter dato den 12 . Aug . jüngsihin aller -

gnadigst gelangt , darauf wir dann eine Nothurft zu seyn befunden , demnach gemeldter Taxis sich

vor Diesem gegen unß dahin erpotten von Brüffel uff Cölln von Cölln uff Francfurkh von Franc -

furth gegen Nürnberg und fürters von bannen bis auf die nagst gelegene ordinari ein neue Post

anzuordnen von ihme vor allen Dingen ehe und zuvor wir uns der begehrten Erbverleyhung hal¬

ben erklären eigentlich zu vernehmen , ob auch wie und welchergestalt und in was Orten er solche

neue Post anzuordnen gemeint , welche seine Erklärung er uns unlangsthin durch unsern zu Brüs¬

sel gehabten Gesandten beyliegenden Inhalts sub Nris 1 . 2 . & 3 . zukommen laßen . Dieweil nun

gemeldter Taxis sich zu würcklicher Anordnung der gemeldten neuen Post mit Benennung derOer -

ter da dieselbe anzustellen seyn möchte sich nochmals anerbieten thuet , und aber da er solchem sei¬

nem Erbieten nachsetzen sollte , dadurch dem gemeinen Wesen nie wenig gedient , und weil

dazu ein starcker Verlag gehören wirdt , ihme zu etwas recompens der schweren Unkosten ,

so dazu aufgewendet werden müßen die gebetene Gnad der Erbverleihung deß Generalats überdas
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das Postwesen unsers Erachtens ihme wohl zu gönnen wäre , als laßen wir es an unserm Ort
solcher Gnad halber dahin gestellet seyn , wofer Ihre kays. Mayest . ihme dieselbe auf sich und seine
Descendentes bebettener maßen zu bewilligen , und solch Generalat zum Erblehen zu leihen kein an¬
der Bedencknus tragen , daß Ihre kays. Mayest . jedoch in alle Weg vorbehaltlich unsers Erz Can -
cellariats Amts dabey versirenden Interesse unser ungehindert auf gewiße Maß , wie sie es am
rathsamsteu befinden werden und daß Ihre kays. Mayest . die Oberdirection und Inspecrion
in Handen behalten damit verfahren mögen . Allein dieweil wir ehe und zuvor ihme Taxissm
die kays. Bewilligungs Brief herausgegeben und gefolgt werden die obgemeldte neue Post gern
würcklich effectuirt und ins Merck gerichtet sehen wollten . So gesinncn wir hiemit gnadiglichen ,
Ihr wollet auf den Fall Ihrer Mayest . Bewilligung die Sachen an gehörigen Orten dahin rich¬
ten , damit uns solche kays. Bewilligung und Erbbelehnung wann sie gefertiget in Originali zu dem
Ende zugeschickt das erst nach würcklich angeordneter neuen Post ihme dieselbe aus unsern Handen
möge zugestellet werden ; Dann wir die nit unzeitige Vorsorg tragen wann ihme solche Bewilli¬
gung und Lehen Brief alsogleich von Hoff aus sollten gefolget werden , es möchte die anerbottene
neue Post hernachher ersitzen bleiben , oder sobald nit effectuiret werden . Diese unsere Erklärung
werdet Ihr an statt unsers erforderten Gutachtens an gehörigen Orten anzubringen , und aus die¬
sen Sachen mit dem Herrn Bischoffen zue Wien zu communiciren wißen . Und wir bleiben euch
mit Gnaden und allem guten gewogen . Datum Aschaffenburg in unser St . Johannsburg den
27 . Januar 1615 .

Bitt wollet aus diesen Sachen mit dem Herrn Bischof- Jo . Swicardus Archieps .
fen von Wien conferiren und alles befürdern . Mgmitinenüs .

Dem Edlen unserm lieben getreuen Hannß Ludwig
von Utni zu Marbach und Mittelbiberach Rom »
Kays . May . geheimen Rath und Vice Kanhlern .

XXIV .

Lehen Brief über das Generalat des Postwesens im Reich , für Lamoral .
von Taxis Freyherr » und seine Männliche Defendentes .

28 ir Mathias , rc. Bekennen für Uns , unsere Nachkommen am Reich , öffentlich mit die¬
sem Brief , und thun kund allermänniglich , '.daß wir grvßgünstig angesehen , wahrgenommen
Und betrachtet , welcher Massen bey Unsern Löbl . Höchstgeehrten Vorfahren am heil . Reich ,
Röm . Kaysern und Königen , Christmildist -- und Gottftelister Gedachtnuß , das Geschlecht

, ' A a deren
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deren von Taxis , erstlich in Erdenk - und Aufrichtung , folgcnds auch Disponir - Versetz - und
Haltung des gemeinen Post - Wesens im heil . Reich , Hispanien und andern Provincien , von
vielen Jahren herkommen , dasselbe successive vom einem auf den andern gelangt und dabey
gelassen worden , darneben auch nicht weniger zu Gemüth geführt die angenehm - getreu - un¬
verdrossen - nutzbar - und ersprießliche Dienst , welche höchst gemeldt - unfern Vorfahren weyl .
Lconhard von Taris , als General - Postmeister im Reich und den Niederlanden , viel - und lan¬
ge Jahr und biß in sein Neunzig - jährig erlangtes Alter , und sonderlich die leztere Zeiten , wey -
land dem Durchleuchtigsten Fürsten , und Herrn Rudolphen dem Andern , Röm . Kayser , Un¬
serm geliebten Herrn und Bruder , und folgends , nach besagtes Leonharden von Taxis tätli¬
chem Ablciben , sein Sohn , und bey vorangcregten General - Postmeister - Ambt Luccessor , der
Edl . ( Titl . ) Lamvral Freyherr von Taxis , so wol erst höchst besagtem unserm Herrn und Bru¬
der , als auch Uns seither unserer angetrettenen Kayserl . Regierung , in mannigfaltige Weg , mit
ungcspartcm Fleiß , und Bemühung dem allgemeinen Wesen zum besten zu Jhro Majestät und
Ld . auch unserm gnädigsten Wohlgefallen und Belieben erzeigt und bewiesen haben , vorgedach -
ter Lamoral Freyherr von Taxis solches noch täglich thut , und hinführo nicht weniger zu erzei¬
gen und zu leisten gehorsambst uhrbietig ist , auch wohl thun kan , mag und soll . So haben
demnach aus jezt angezeigt - auch andern mehr erheb - und beweglichen Ursachen , auch auf un -
terthänigstes Ansuchen und Bitten mit wohlbedachtem Muth , gutem zeitigem Rath , und rech¬
tem Wissen , vorgenanntem Lamoral Freyherrn von Taxis , und nach dessen tödll . Ableiben , sei¬
nem ehlichen Sohn Leonharden von Taxis , auch allen ins künftig folgenden von Ihrer abstei¬
genden Linie Ehlich herkommenden Leibs - Erben , und derselbigen Erdens Erben , Männlichen
Geschlechts , die besondere Gnad gethan , und Ihnen obgemeltes General - Postnrcister - Ambt
über die Posten im Reich nun hinführan zn einem Mann - Lehen von neuem gnädigst angesezet,
verwilliget und verliehen , thuen das ansezen , bewilligen , und verleyhen ihnen solches hiemit wis¬
sentlich in Krafft dieß Brieffs , und meynen , sezen , und wollen , daß vorgedachter Lamoral
Freyherr von Taxis nun hinführo die Zeit seines Lebens und auf dessen Absterben gemelter sein
Sohn Leonhard von Taxis und dessen Hernachfolgende Ehelich Männliche Leibs Erben , und der -
selbigcn Erdens Erben Männlichen Geschlechts , so lang deren in absteigender Linie vorhanden ,
und im Leben seyn werden , mehr geschribnes General - Post - Ambt , und was demselben an¬
hängig , als ein Männl . Reichs - Regal und Lehen innhaben , nuzen , niesscn , und gebrauchen ,
und damit , wie sichs gebühret , und von Alters herkommen , auch dergleichen Mannslehns Art
und Eigenschafft ist , disponiren , verfahren , und handle » sollen und mögen , von allermänniglich
unverhindert und unangefochten . Der mehr besagt Lamoral Freyherr von Taxis , hat uns auch
darauff durch seinen vollmächtigen Gewalt Träger den Ehrsammen , Gelehrten Unsern und des
Reichs lieben getreuen Fabium Ponzon der Rechten Doctorn , gewöhnlich Eyd und Pflicht ge¬
than , Uns und dem heil . Reich von obbestimbt - auffs neue angesezt - Männlichen Lehen und

Regals
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Regals wegen / getreu , gehorsam , gewärtig , und dienstbar zu seyn , und davon alles das zu
leisten , und zu thun , was einem getreuen Lehn Mann gebühret , immaffen er sich dann auch
gegen Uns , etlicher Anhang und Conditionen wegen , gegen deren Vollzieh - und Haltung ihme
obbenannte Bewilligung und Verleyhung ertheilt worden ist , durch einen absonderlichen Brieff
revcrsirt , und verschrieben hat . Und wir gebiethen darauff allen und jeden Chur - Fürsten ,
Geistlichen und Weltlichen ( ad longum ins Reich ) ernst - und festiglich mit diesem Brieff , und
wollen , daß sie viel besagten Lamoral , Freyherr » von Taxis und nach seinem tödlichen Ablei -
ben dessen Sohn Leonhard von Taxis und seine Hernachfolgende Ehliche Männliche Leibs Erben ,
und derselben Erbens Erben absteigender Linie und Männlichen Geschlechts an obgeschriebenem
General - Post - Ambt , und was demselben vbangezeigter Massen anhängig , auch dieser Unserer
von neuem gethanen Ansaz - Belehn - Bewillig - Jnnhab - Nuz - und Niessung , damit als einem
freyen Regal und Männlichen Lehen , wir sie obgehörter Gestalt gnädigst begabt und versehen ,
in keinerlei) Weg , wie solches immer zugehen und geschehen möchte , nicht hinderen , irren ,
anfechten , oder beschweren , sondern sie dessen geruhiglich freuen , nuzen , niessen und gebrau¬
chen lassen , hierwider nicht thun , noch das jemands anderen zu thun gestatten , in keine Weiß ,
als lieb einem jeden seye , Unser und des Reichs schwere Ungnad , und Straff , und darzu
eine Poen , nehmlich 50 Marck löthigen Golds zu vermeyden , die ein jeder , so oft er freventlich
hierwider thät , Uns halb in Unsere und des Reichs Cammer , und den andern halben Theil
offt genanten Lamoral Freyherr » von Taxis , seinem Sohn Leonharden von Taxis , und ih¬
ren Ehlich Männlichen Leibs Erben , und derselben Erbens Erben , so hierwider beleydiget wür¬
den , unnachläßlich zu bezahlen verfallen seyn solle , doch sollen vielgenannte von Taxis schuldig
seyn obgehörtes General Postmeister Ambt als ein von neuem angeseztes Regal und Männli¬
ches Lehen von Uns und Unsern Nachkommen am Reich jederzeit , wann und so offt es zu
Fällen komt , wiederumb zu Lehen zu suchen und zu empfahen , getreulich und ohne Gefährde .
Mit Uhrkund dieß Brieffs , besiegelt mit Unserm Kayserl . anhangenden Jnsiegel , der geben
ist auff Unserm Kvnigl . Schloß zu Prag den 27 ^ » July 1615 .

H . L » von Ulm >

Ad Mandatum Sac . Caes. Majeft.
proprium .

H . R . Bücher.

Aas XXV .
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XXV .
\

Revers des Frecherm Lamoral von Taxis , den er wegen des General Post¬
meister Amts im heil . Reich und was demselben anhängig , unterm

2v " n Iuly 1615 . dem Kaiser Mathias ausgestellt hat .
fV
^Hch Lamoral Freiherr von Taxis , bekhenne , für mich und meine Erben , öffentlich mit die¬
sem Brieff , und thue khundt allermenniglich :

Demnach der allerdurchleuchtigst , Großmächtigst und Unüberwindlichste Fürst und Herr
Matthias Römischer Kayser , zu Hungarn und Böheinr König k . Unser Allergnädigster Herr ,
aus sonderbahren erheblichen und bewegenden Ursachen , auch auff mein unterthänigstes Ansu¬
chen und pikten , das General - Postmeister - Ampt im Heiligen Reich und was demselben an -
hengig , mir , und auff mein tödtliches Ableiben , meinen ehelichen Sohn Leonharden von Ta¬
xis und nach deßen gleichmäßig erfolgenden Todtefall , allen ins künftig von absteigender Lini
hernach kommenden ehelichen männlichen Leibs Erben , und derselben Erdens Erben männliches
Geschlechts , zu einem Mannlehen von neuem gnädigst angesezt , verwilligt und verliehen ,
nach mehrer Ausweisung eines deswegen gefertigt , diesem an Osw gleichlauttenden Lehenbrieffs ,
Krafft deßen Höchsternennter Kayserlichen Majestätt , von mir durch meinen gevollmechtigten
Gewaltträger gebührende Lehenspflicht geleistet und erstattet worden ist ; alß hab ich neben
rmterthanigst schuldiger Erkandtnuß , und Danksagung jetzt berührter mir erzeigten Gnadt Ihrer
Kayserlichen Majestätt zugesagt und versprochen , thue auch solches hiemit wißent - und wohl -
bedechtlich , best - und beständigster Form Crafft dieses Brieffs , daß nemblich ich , und meine
Erben , obbestimbts Reichß General Postmeister - Ampts halben nach Ihrer Mayestatt , und
deroselben Nachkommen , Römischen Kaysern und Königen , meinen gehörigen Respect - und
Auffsehen , in Allweeg auff den hochwürdigsten Fürsten und Herrn , Johann Schwickharden ,
Ertz - Bischouen und Churfürsten zu Maintz , des heiligen Römischen Reichs durch Germa¬
nien Erh - Cantzlern , meinen gnädigsten Herrn , undt deßelben Nachkommen am Erh - Canhler
Ambt haben , und halten , darauff nach Ausweisung meines gegen Jrer Kayserlichen Maye -
stätt gethanen unterthänigsten Erbiethens , die neue Ordinari Post - Merck von Cölln gehn Frank¬
furt !) , von dannen gehn Nürnberg , und volgents bis an die nechste Post in Böheim , nicht allein
alsbaldt ins Merck setzen , imd auf meinen eigenen Uncosten versehen , sondern auch die von
Alters gebrauchige Ordinari Posten eines und andern Orths nach Notturfft vleißig bestellen ,
und in ihren herbrachten esse erhalten ; darneben auch die von Jrer Majestätt vorordnetc Staffeten ,
ohne Jrer Majestätt Entgeldt fortführen , die an - und von Jrer Kayserlichen Majestätt , und
derselben Nachkhvmmen am Reich , wie auch Jrer Majestätt des Reichs Ertz - und und Vice -

Cantz -
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Tanhler , geheimen und Reichs -- Hoff - Räthen , auch anderen Dero hohen Officieren , abgchent
Bricff treulich , und ohne Abforderung einiger Tax , ober Briefögelbts überlieffern , und son -
sten mit Einnehmung erst bemelts Brieffsgelts wieder Gebühr niemands beschweren , zuvor¬
derst aber unterm Prätext und Fürwandt obverstandener mir erwiesenen Gnad , newen Ansetz -
Bewillig - und Verleyhung Jrer Kayserlichen Majestätt Hoff - und Nieder - Oesterreichischen
Postämptern keinen Eintrag , Irrung , Verhindernd , oder Beschwerung , wie und auf was
Weiß solches immer geschehen , und zugehen möchte , thun , oder zufügen solle noch wolle ;
Sintemalen mehr höchstermelte Kayserliche Majestätt für sich , und deroselben Nachkhommen
am Reich , und dero hochlöblichen Hauß Oesterreich vorberührte Hoff - und Nieder - Oesterrei-
chische Post - Aembter von angezogener Gnad , Bewilligung und Verleyhung gentzlich abgeson¬
dert , und ausgeschloßen , und darunter im wenigsten begriffen , und verstanden haben wollen ,
alles Erbahr , getreulich , ohne Argelist , und Gevehrde . Deßen zu wahrer Urkhundt habe ich
für mich , meine Erben , und Nachkhommen diesen Revers mit eigenen Handen unterschrieben ,
und meinem angebornen Jnsigell becrefftigt , So geben den Zwantzigsten July im Ain Tau¬
send Sechßhundert , uud Fünfzehenden Jahr«

( 1^ . 8 . ) / Lamoral von TaM Freyherr .

XXVl .

Schreiben des Kurfürsten v . Mainz an den Kaiser.
Allerdurchleuchtigster rc .

Eurer Kays. Mayst . geruhen ihr allergndst Hiebey 'gefügt lud N« s 1 . 2 . 3 . und 4 . vor -
leßen zu lassen , Was for beschwerliche beeintrechtigungen Er. Kavs. Mayst . General Obristen
Postmeister Lamoral Freyherrn von Taxis und seinem nachher Nürnberg verordneten Post¬
verwalter ; deren aus Befehl E . R . M . angeordneten neuen Post halben gleich zu Anfang
derselben begegnen , und was sie deswegen an mich Beschwerungsweis gelangen laßen rc .

Dieweil nun solch der Stadt Nürnberg eigenthatig Beginnen zu Abbruch und Gchma -
lerung E . B . M . im heil . Reich hergebrachten Post - Regals gereicht , und da demselben
nit bey Zeiten mit Rays. Ernst abgewehrt und begegnet werden sollte , die neu angeordnete
Post nothwendig dadurch erliegen müßte und gedachtem Freyherrn Taxis dieselbe bey solchen
unbefugten Eingriff in die Harr zu underhalten unmöglich fallen würde , alls ist und gelangt

A a 3 an
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an E . K . M . mein unterthänigst gehorsame Bitt , sie wollen bei diesen Sachen Ihre hohe kai -

scrl . Autorität bey Zeiten interponiren und bey ermeldrer Stadt Nürnberg durch ernste

Befehl Schreiben verfügen , daß sie die unterstandene Beeinträchtigungen abstelle und der an¬

geordnete Postverwalter ohne einige dergleichen unbefugte Sperrung an Verrichtung seines ihme

anbefohlenen Postamts verbleibe und gelassen werde . Damit E . K . M . in deßen entstehung

und da man Ihrer Mayst . in Dero poftregal diesfalls einzugreifen sich ferner unterfangen

sollte nit geursachet werden uff deswegen weiter einkommende Clagen , ihrer Reitenden und

anderer Postbotten halben eine solche Verordnung zu thun , die ihnen und den ihrigen am

beschwerlichsten fallen möchte .

An deme verrichten E . Kays . Mayst . zu Handhabung ihres selbsten bey dem Postwesen

versirenden hohen Interesse ein Löblich Rühmlich gemeinnützig werck der Justinen , so

gedachter Freyherr von Taxis um E . . K . M . zu verdienen ihme die Tag seines Lebens wtrdet

angelegen seyn lassen , und E . K . M . die der allmächtig in beständiger Leibsgesundheit und

sieghafter Kays . Regierung noch lange Zeit mildiglich gefristen und erhalten wolle , hab ich

es uff sein unterthanig Anhalten erheischender Notdurft nach nit Verhalten wollen E . Kays .

Mayst . mich und meinen Erztstift zu beharrlichen Gnaden und Hulden underthanigst empfeh¬

lend rc . Datum Aschaffenburg den glen December 1615 .

Eu . Kays. Mayst.
- unterthänigst gehorsamster Churfürst

Jo . Suicardus Archieps , Moguufc .

XXVIL

Abermaliges Schreiben des nämlichen Kurfürsten an den Kaiser.

Allerdurchleuchtigster rc . rc .

Euer Kays . Mayest . mag ich unterthänigst nit verhalten , was gestalt deroselben nacher Nürn¬

berg verordneter Postverwaltcr benanntlich Johann Heydt an mich befchwerungsweise gelan¬

gen laßen wie das in denen , zwischen ihm und seinem abgefchasten Postillion zu Siebeneichen

Philips Dolhopff genannt , sich jetzt angeregter Abschaffung halber erhaltenden Postirrungen

ermeldter Postillion ihn am Stadtgericht zu Nürnberg in rechtlichen Anspruch zu nehmen

unterstanden darauf auch jetzt erwehntes Statgericht der Cognition sich so weit angemaßt daß

da -
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daßelb hindan gesetzt des Postverwalters Einredt in dergleichen Sachen die Cognition E .
Kayserl . Mayst . und mir als Erzkanzstrn gebühren thäte , auch meiner zu dem Effect an be¬
sagte Stadt Nürnberg abgegangener unterschiedlicher Abmahnungsschreiben gantz ohnerachtet
am yten dieses neuen Calenders sich pro competenti erkläret von welchem vermeinten Spruch
Er coram Notario & Testibus an E« Kays. Mayst . Cammergericht zu Speyr appellirt und
was zu Ausbringung nothwendiger Appellations Proceß und derselben ordentlichen Jntrodu -
cirung ferner von nöthen an Hand genommen hätte , mit angehefter gehorsamster Bitt daß
ich mich an gedachtem Cammergericht meines mit einlaufenden Interesse halben , interveniendo
einlaßen und sonst die Sachen bester Möglichkeit befürdern helfen wollte rc .

So viel nun jetzt berürte Intervention meines theils anlangt , nachdem ich mich erinnert ,
daß obberührtes Postwesen meinem Ertz Cancellariat Amt anhängig in maßen E . K . M . beede
nächste Vorfahren am heil . Reich allermildseligsten Gegachtnüß solches nit allein selbsten dar -
sür gehalten , sondern auch mit Vorwißen und Guctachten vorbesagtes Postwesen so oft es
die Nothurft erfordert reformirt , und mir als Erzkanzlern darüber unterschiedliche Kayftrl .
Befehl und Cormniffiones zu deßen gebürlicher Handhabung allergndst ertheilt und uffgetragen ;
So habe ich aus solchen Motiven und Ursachen obberührter Intervention halben allbereit den
meinigen nacher Speyer die Nothurft anbefehlen laßen .

Dieweil aber solcher Stadt Nürnberg eigenthetig beginnen E. B . M . oft angezogenes
im H . Beich hergebrachtes Postregal immediate berühret , und zu dessen Abbruch und Schmä -
lerung gereichet und dahero meines Erachtens E. K . M . selbsten Hiebey mercklich interessiret , als
habe ich kein fernern Umgang nehmen können , E . K . M . solches gehorsamlich zu berichten zu
dcroselbcn gnädigsten Nachdenckcn und gefälligen Resolution underthänigst stellendt , ob sie bey
diesen Sachen ihre hohe Kays. Auctorität bey Zeiten interponircn und dero Cammergerichts
Fiscalen zu Speyer gnedigst Befehl uftragen wollen sich ebenmäßiglich interveniendo einzulaßen ,
oder wie dieselbe ohne einige maßgebung sonsten vermeinen diesen Dingen zu remediren seyn möge .

Er. Kays. Majst . die der allmächtige in beständiger Leibsgesundheit und sighafter Kays. Re¬
gierung noch lange Zeit mildiglich gefristen und erhalten wolle in Schutz des allmächtigen und
deroselben mich und meinen Ertzstist zu Kays. beharrlichen Gnaden und Hulden underthänigst
empfehlende Datum Aschaffenburg in meiner St . Jnhannsburg den 24t™ October 1619 .

E . Kays. Mayst .
underthänigst gehorsamster Churfürst

Jo . Suicardus Archieps . Mogunt .

XXVIII .
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Merdurchleuchtigster rc . rc .
Euer Kays. Mayest . wird vom Freyherr » von Taxis allerunderthänigst klagende vorbracht wor¬
den seyn was ihme eine Zeithero an dem General Postamt im Reich vornehmlich von den
Cöllnischen und Francfurther Stattbotten , welche E . K . M . verpönten ernsten Mandaten und
Verordnungen stracks zuwieder uff den Straßen zu Roß und Fuß abwechseln und eigene be¬
stellte Botten uff etliche Meilen zu Fortführung der Brieff underhalten sollen / für Eintrag
und Abbruch geschehe . Wiewohl ich nun außer allen Zweiffel setze es werden E . K . M . vor
sich selbst allergnädst dahin bedacht sein , wie solchen einreisenden Unordnungen , bey Zeiten ge -
steuret , ihre ergangene und publicirte kayserliche Mandata in schuldige Obachr genommen
und das gemeinnützige Postwesen noch länger in seinem vigore erhalten werden möge ,
So habe ich jedoch nicht underlassen sollen Kraft meines tragenden Ertzcancelariatsamts uff
gemeldtes Freyherr » Anhalten bey E . K . M . mich von seinetwegen gehorsamst zu interponiren
allerunderthänigst bittend sie geruhen die allergndste Verordnung zu thuen , damit nicht allein
das zu Gchmalerung E . R . M . poftregals einschleichende Bottenwerck förderlich und ernst¬
lich abgeschafft sondern auch mehrgedachter Freyherr an seiner habenden und von E . K. M .
über das General Postambt im Reich extendirten Erbbelehnung gegen den Hennotken welcher
wie aus beyverwahrten der leremssmia Inkanta an uns abgangrnen Schreiben zu vernehmen
noch nicht acquiefciren soll , der Nothdur st nach geschützt und beyE . K . M . allergnädigsten Do¬
rret manutenirt und gehandhabt werd ' möge .

Das gereicht gemeinem Wesen ; , Besten und E . K . M . thue ich damit dem allmächtig¬
sten Gotte zu langwieriger und beständiger friedfertiger kays. Regierung mich aber derselben samt
meinem Ertzstifft zu bishero gespürten Kays. Gnaden underthänigst und gehorsamst empfehlen .
Datum Aschaffenburg in meiner St . Johannsburg den 3 ^ Juny 1624 .

€ « .

underthänigst gehorsamster Churfürst
^ 0 . Luicarä. Mo§unt .

XXIX .
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Von Gottes Gnaden Johan Fridrich re .
Uhnstrn gnedig <n Grus zuvor , Ehmveste liebe Getreue , Ab dem beischlus habt ihr mit mch »
rem zu vernemmen , was die Römische Kays. Maystt . Unser Allergnedigster Herr , von wegen
befürderungh desen / im Heil . Reich verordneten allgemeinen Postwesens , an Uns gelangen
lasen , Allergnedigsi gesonnen vndt begehrt , Wann wir Vns nun schuldig erkennen , zu Ge¬
meinem Friedt , und Nutzen des H . Reichs alles dasjenige Ihrer Kays. Mayest . in gehor¬
samen Diensten zu leisten in euserstem Vnserm Vermögen .

Vndt wir dan von Zeigern dieses des obersten Postmeisters nachgesetzten Uns desen berichten
lasen , das man in Vorschlagh stehe bei euch zu Horneburgh , Vndt also , in unserer bremi¬
schen ohnstreitigen LandtSfürstlichen Hochheit eine Poststelle anzuordtnen , vndt zu vnterleggen .

So befehlen wir euch demnach hiemit gnediglich undt Wollen , daß Ihr allerhöchst ermel -
ter Römischen Kays. Mayest . zu gehorsamen Diensten vndt dem H . Reich zu vorhabenden
nutzen vndt Gemeiner notthurft ^ Ihm oberwehntcn Nachgesetzten Postverwalter vndt den sei -
nigen hierin alle nmgliche -Hilf Anleicungh vndt befürderungh erweiset , damit hierab
euer schuldiger fieis , dienst , vndt gehorsamb gespüret werde , das verlasen Wir vns zu euch sambk
und sonders , denen Wir mit gnedigen Willen zu allem guten wollgewogen . Geben vf unserm
Schloß Vorde den 27km July 7^ 0 1616 «.

Johan Fridrich .
Ahn

die sambtliche Burghmanne zu Horneburgh .

XXX .

Antwortschreiben des Herzogs Christian zu Braunschweig Lüneburg
und Bischofs zu Minden an Kaiser Matthias .

Allerdurch leucht igster Großmächtigster unüberwindlichster Römischer Kayser , Euer Röm . Kayserl»
Mayest . seynd meine allerunterthänigste , schuldige , und ganz willige gehorsamste Dienste ,
ungespahrt liebes und gutes zuvor !

Allergnädigster Herr !

^ uer Röm . Kaisers . Majestät den 22km Januar jüngsthin allergnädigst an mich gethanenes
Schreiben hab ich vorgestriges Tages mit allerunterthänigster Reverenz allhie wohl empfangen ,

V b und
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« nb als bald gebührende Verordnung gethan , daß in meinen Erb - und Wahllanden au
Orten , welche der abgeordnete ^ nachgesetzter benennet , und noch ferner für bequem dazu
zu seyn erachten möchte , die extraordinari Post angeordnet werden soll , dann Euer Rom .
Raiferl . Majestät ich allerunterchänigst zu gehorsamen , und zu refpectiren mich schuldig
erkenne . Ew . Röm . Kaiserl . Majestät hiemit in den Schutz des Allerhöchsten rc . Datum
auH meinem Schloß Zell den ^ Aug . Anno 1616 .

XXXI .

Ferdinand rc . rc .
Ehrwürdiger rc . Nachdem wir ein sonderbahre hoch und ummibgängliche Nokhdurst zu sein
befinden daß zu wieder Aufricht - und Erhaltung guter vertreulichen Correfpondenzen auch zu
Beförderung des gemeinen Wesens Anliegen , Heil und Wohlfahrt wie an den vornemsten
Orten des Reichs also auch an denen Ober - und Niedersächsischen wie ritt weniger an den
Niederländischen , westfälischen Kraisen daß Postwesen introducirt angerichtet und erhalten
werde , Als haben wir dem Edlen rc . Leonhardten Grafen von Taxis rc . gemeßenen Befehlch
gegeben sich der Bequem - und Gelegenheit der Oerter wo und wie solch unsere gnädigste In¬
tention zu Werck zu setzen und zu effectuiren sein möge , besten Fleißes von tragenden Amts¬
wegen zu erkundigen und die Posten an gewißen Stellen zu legen und wie sichs gebührt mit
Posthaltern seinem Gutbedünken und der Nothdurft nach zu ersetzen und zu versehen , Wie
hierbei) aber von erstgedachlem unserm General Obristen Postmeister berichtet worden , daß
er in D . L . Landen etzlich Orth nothwendig erwählen , daselbsten einen oder mehr Posthalter
bestellen und underhalten werden müße ,

Hierumben ersuchen wir D . L . hiemit gnädiglich sie wollen uns zu sonder angenehmen
gndsien Wohlgefallen dieß gemeinnützige werck zu befördern ihro angelegen seyn laßen und
tnehrgedachten Grafen von Taxis nicht allein an denjenigen Orteti welche er hiezu tauglich
befinden und D . L. nahmhaft machen würdet daß er die Posten legen möge unweigerlich ver -
willigen , sondern ihnre hierzue auch allen möglichen Vorschub thun und behülflich er¬
scheinen , damit er von männiglich gantz ungehindert das Postwesen in seinen Schwung und
esse , auch in beständiges Aufnehmen männiglichen zum besten bringen möge .

Hieran erweisen uns D . L . ein sonder angenehmes Werck und Wir verbleiben deroselben
mit Kayserl . Gnaden und allen Guten jederzeit wohlgewogen . Prag den 2Zten Novembr .
1627 .

An Churfürst von Maintz Lc mut . mut. an viele
andere Churfürsten und Stande .

XXXI ! .
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XXXII .
'I

PromotorLal an Kurmainz und in simili m viele andere . “

Ferdinand rc . rc .
3? achd « m wir eine sondrrbahrr hohe und unumbgänMche Nothdurst >u sein befinden , da ?
zu wieder Aufricht - und Erhaltung gueter vertraulicher Correspondenz auch zu Beförderung des
gemeinen Wesens anliegen heil und Wohlfahrt wie an den vornemsten Orten des Reichs also
auch in denen Ober - und Niedersächfischen wie nit weniger den niederländischen Westfälischen
Craisen das Postwesen introducirt angeordnet und erhalten werde , Alß haben der ( Till . )
Wittib von Taxis in Kraft tragender Vormundschaft und als Vormünderinn ihres noch un¬
mündigen Sohnes wir gemeßene Befehl cjescbcn , ftd^ der Bequemt ) - und Gelegenheit der Oer -
ter wo und wie solche unsere gndste Intention zu Werck zu sehen und zu effectuiren sein möge
besten Vleißes von tragenden Amts wegen zu erkundigen und die Posten an gewißen Stellen
zu legen und wie sichs gebührt mit Posthaltern ihrem Gutbedünken oder der Nothdurst nach
zu ersehen und zu versehen , hiebey aber von erstgedachter Wittib von Taxis berichtet worden ,
daß sie in D . L . Landen , ezliche Ort nothwendig erwählen daselbsten einen oder mehr Posthal¬
ter bestellen und underhalten werden müeße ;

Hierumb ersuchen wir D . L . hicmit gnädiglich sie wöllen uns zu sondern angenemben
Znedigsten Wohlgefallen dieß gemein nützliche werck zu befördern ihro angelegen laßen
und mehrged . Wittib von Taxis oder den ihrigen so sie hiezu vollmächtigen würdt nicht allein
an denjenigen Orten welche sie hiezu tauglich befinden und D . L . nambhaft machen würdet
daß dieselbe die Posten legen möge unweigerlich verwilligen , sondern ihr hiezue auch allen
möglichen Vorschub thuen und behülflich erscheinen , damit also von männiglich ganz un¬
gehindert das Postwesen in seinen Schwung und esse auch zu beständiges Aufnemben gemei¬
nem Wesen zum besten kommen möge . Hieran erweisen uns D . L . ein sonder angenembes
Werck und wir verbleiben deroselben mit Kays. Gnaden in Freundschaft jederzeit wohl gewo¬
gen . Geben zu Regensburg den raten September 1630 .

B b 2 XXXIII .



«G-ÄttsS- A. ( 196 ) »L- Är-ü-Är-D.

XXXIII .

Von Gottes Gnaden Friedrich Wilhelm , Marggraf zu Brandenburg , des
heil . röm . Reichs Erz Cammerer und Churfürst , in Preussen / zu Eleve ,
Gülich , Berg , Stettin , Pommern rc . Herzog rc.

Unsern günstigen Gruß u . wohlgeneigten Willen zuvor ,

Hochwohlgeborner , besonders lieber !

Es hat Uns Goswin Dulken Postmeister zu Rüremonde , welcher ohnlängst allhier gewesen ,
durch einige unserer Räthe andeuten lassen , wasgestalt sich der Herr Graf sowohl zu gemei¬
nen , als auch insbesondere , bevorab , j da wir uns anjetzo persönlich in hiesigen Unsern
Landen befinden , zu Unserm Besten gutwillig erkläret und anerbotten , Rraft tragenden
Amts eine solche Anordnung zu machen , daß hinführo die Posten auch von unserer Residenz
Gcadr zu Lölln an der Spree auf Osnabrück , Münster , und folgends anhero und ebener¬
maßen wiederum zurück richtig , und zwar in kurzer Zeit gehen sollen ,

Gleichwie nun Uns dasselbe zu sonderbar angenehmen Gefallen gereichet , als haben Mir
nicht umgehen wollen , dem Herrn vor solche seine gute Gemüths Meynung hiemit günft -
lichen Dank zu sagen , und dabeyneben zu gesinnen , er wolle dabey beharren , und an¬
geregte Einstellung wirklich verfügen , und ergehen laßen , sich auch versichern , wie Wir
es gegen denselben jederzeit mit wohlgewogenen Willen , womit wir ihme ohnehin beygethan ,
zu erkennen nicht werden unterlaßen . Geben in unserer Residenz zu Cleve den 2 . Febr . 1647 .

XXXIV .

Auszug aus des Grafen von Gronsfeld Bericht an Kaiser ! . Majest .
Leopold I . 66 . Braunschweig den 27 *™ März 1662 .

" Sbte ich nun meinen Abschied nehmen wollte , fängt der alte Herr ( Herzog August zu
Braunschweig Wolfenbüttel ) mit heller Stimme an zu sagen : Sie wollten sich ihres theils
also in einem und andern erklären , daß Euer Majestät daraus würden spüren und sehen kön¬
nen , daß Jhro viele Sachen niemals gefallen hätten . In dem Postwesen hätten sie ihres
Theils alle die angefangene Neuerungen contradtcirt , und ein sonderbares Misfallen daran
gehabt , wären aber von ihren Herren Vettern überstimmt worden , müßten dem Kaiser gleich¬
wohl gebührenden Respekt zeigen , Sie hätten niemal Ursache gehabt , über die kaiserl . Post

zu
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Jti klagen , könnten auch mit Wahrheit nicht sagen , daß Dero von den Postbedienten ein eis -
zig Schreiben von allen Dero Correspondenzen wäre zurückgehalten , oder nicht zu rechter Zeit
geliefert worden , , rc .

XXXV .

Allerdurchlauchtigster , großmachtigster und unüberwindlichster Römischer Kaiser -c .

A ll e r g n ä d i g st e r Kaiser u n d H e r r !
Euer Römisch Kaiser ! . Majest . sollen aus specialen Befelch Ihrer Churfürst ! . Gnaden und
Durchlauchten Durch !. Durch !, zu Maynz , Trier , Cölln , Bayern und Pfalz , Unserer gnä¬
digsten Herren Wir deren auf hiesigem noch fürwährenden Reichs Tag gevollmächtigte Ge¬
sandte in allerunterthanigstem Respect vortragen , welchergestalt bey dencnselben des Erb Ge¬
neral Reichs Postmeisters von Thurn und Taris Fürstl . Gnaden durch eigene Abordnung
anbringen lassen , daß der Herr Graf von Platen unterm support des durchlauchtigsten Hau¬
ses Braunschweig Lüneburg eine geraume Zeit hero unterstanden , LuerRais . Majest. hohen
Post Regali in denen Niedersächsisch - und Westphälischen Kreisen sehr empfindliche Eingriffe
zu thun , dero Kaiserlichen Postillionen die Führung der Paqueter durch angemaßte bedrohliche
Befelche zu untersagen , sie die Postillions anhalten und inhafftiren , ja gar die Paqueter er¬
brechen , und nichts erwinden zu lassen , so zu Unterdrückung der so hoch bcfreyten , und mit
verpönten Mandaten privilegirten kaiserlichen Posten immer gereichen kann , hingegen seine
selbst eigene eingedrungene Posten , in denen Braunschweigisch - auch andern beirachbarten
Landen einzuführen und zu handhaben , mithin unsere gnädigste Churfürsten und Herren belan¬
get Sie belieben möchten zu Abwendung eines so schädlichen Beginnens durch welches
gleichwohlen nicht allein Eu . 2\ . Majest . allerhöchster Respect , sondern auch Dero so
wohl , als der samenclichcn Churfürsten und Standen des Reichs , ja eines jedeir parti -
cularen , und insonderheit auch des Commercii Interesse so empfindlich berühret , und die
absonderlich bey diesen Kriegsläufen so höchst nöthige Sicherheit der Correspondenzen gehem -
met wird , bey Eu . K . Mayest . sein hochgedachten Fürstens von Thurn und Taxis Fürstl . Gna¬
den vermög theuer geleisteten Lehens pflichten , anbringende Beschwernis und Klagen zu
schleunig - und nachdrücklicher zulänglicher Vorkehrung zu recommendiren .

Wann nun höchstgedacht unsere gnädigste Churfürsten und Herren all solche des Fürsten
von Thurn und Taxis Beschwerde dergestalt gethan befunden , daß dessen Gesuch sie mmso
leichter Statt gegeben , als weniger sie sich vorstellen können , daß E . K . M . Dero vermötz
der Reichosatzungen , und nach und nach errichteten kaiserl . wahlcapitularionen notorie

BbZ zukom -
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Zukommenden Reichs Post Regal dergestalt vor - und eingegriffen , ja gar in selbigen Lan¬

den niedergelegt zu werden verstatten können , oder werden , Eu . Kaisers . Majestät weniger

nicht , als sämtlichen Churfürsten und Standen des Reichs auch aus vielen bedenklichen und

höchsterhcblichen Ursachen daran gar zu viel gelegen ist , daß solche kaiserl . Posten , wie sie

dem gemeinen Wesen zum Guter » von Anfang rvohl und mit besonderen Rösten aufge¬

richtet , also auch durch das Reich gehandhabet , und in sichern Lauf und Stand denen

von E . K . M . derohalben emanirterr verfchiedemlichen patenten und Mandaten gemäß

der Gebühr erhalten werden ; also haben mehr höchstgedacht Unsere gnädigste Churfürsten und

Herren uns gemäßen anbefohlen , E . K . M . solches alles in allerunterthänigstem Respect vor¬

zutragen , und Deroselben in ihrem Namen , wie hiemit beschicht , sothane des Fürstens von

Thurn und Taxis fürstl . Gnaden anbringende Beschwerden zu obvermeldten Ende geziemend

und bestes Fleisses allergehorsamst zu recommendiren , wordurch gleichwie E . K . M . dem Pu¬

blico einen stattlichen , und in sich denen Rechten und der Billigkeit gemäßen Vorstand

leisten ; Also wird um Eu . Kaiserl . Majestät jedermänniglich den dahero genüffenden Vortheil ,

und insonderheit unsere gnädigste Churfürsten und Herren es geziemenden Fleisses zu verdienen

sich angelegen seyn lassen . Wir aber thuen zu beharrlichen kaiserl . allermildisten Schuh und

Gnaden uns in allertiefester Submission allergehorsamst empfehlen . Regensburg den yten De -

remb . iüy4 .

Euer Kaiserl . Majestät

alierunterthänigste gehorsamste

des Heil . Röm . ' Reichs Churfürsten
zu

Maynz , Trier , Cölln , Bayern und

Pfalz , zu gegenwärtigen Reichs Tag

gevollmächtigte Räthe und Gesandten .

XXXVI .

Allerdurchlauchtigster rc .
Euer Römisch Kais . Maj . sollen Wir der nachgesetzten geist - und weltlichen Fürsten auf noch

fürwährenden Reichstag befindliche Räthe , Bothschafter und Gesandte in allerunterthänigstem

Respect vorzutragen nicht umhin , und ist es bereits Reichs kündig , und jedermann höchst be¬

schwerend , daß der hochfürstl . Hannoverische Minister Graf von Plattn , unterm support selbi¬

gen
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gen durchlauchtigsten Hauses sich nun eine geraume Zeithero unterstanden , Eu . R . Majest .
hohen post Regali in denen Niedersächsisch - und Westphälischen Kreisen sehr empfindlich -
und schimpfliche Eingriffe zu thun , dero Kais. Postillions die Führung der Paqueter durch
angemaßte bedrohliche Befehle zu unterftgen , sie die Postillions anzuhalten , und zu inhafftiren ,
ja gar die Paqueter zu erbrechen , und nichts zu unterlassen , so zu Unterdrückung der so hoch
befreiten , und mit verpönten Mandaten privilegirten Bais. Posten immer gereichen kann ,
hingegen seine selbst eigene Posten in denen Braunschweig Lüneburgisch - auch andern ' benach¬
barten Landen einzuführen und zu handhaben .

Wann nun aus solchen eigenrhangen höchftstrafbaren Verfahren änderst nichts , als
Confusionen im Publico entstehen , inöcme dardurch nicht allein Euer B . Majest . allerhöch¬
ster Respect , sondern auch dero so wohl , als der samentlichen Churfürsten und Standen
des Reichs , ja eines jeden particularen , und insonderheit auch des Commercii Interesse
so empfindlich angegriffen , und die absonderlich bey diesen Kriegslaufen so höchst nöthige
Sicherheit der Correspondenzen gehemmet wird , welches guten Theils Unsere gnädigste Für¬
sten und Herren selbsten , auch wir dahier schon eine geraume Zeithero erfahren , indem
derselben und Unsere Correspondenzen zum öftern durch die Plansche Posten denen Kaiserlichen
abgenommen , bisweilen gar verschlagen , Hinterhalten , und endlich nach einigen Wochen erst ein¬
geliefert worden , diesen , und dergleichen ärgerlichen Attentatis aber nicht wird länger nachge¬
sehen , noch zugegeben werden können , daß in eines Mediat Standes des Reichs Willkühr und
Macht stehen solle , der Reichsfürsten Schreiben und darinn enthaltene Secreta entweder aus
Passion , privat Interesse , oder auch Curiosität zu intercipiren , aufzuhalten , oder gar zu un¬
terschlagen ; dieses aber nicht vermieden noch die Eu . K . Majest . , allen Churfürsten und Stan¬
den , dem Publico und einem jeden so hoch angelegene Sicherheit der Correspondenzen
geschaffet werden kann , wann nicht die Baiser ! . Posten , wie sie dem gemeinen Wesen
zum guten von Anfang wohl , und mit besondern Dösten aufgerichtet , durch das Reich
gehandhabec , und in ihrem Lauf und Stand denen von E . A . M. deshalben emanirten
verschiedemlichen Parenren und Mandaten gemäß der Gebühr erhalten werden .

So gelanget an C . K . M . aus specialen Befelch , insonderheit derjenigen unserer gnädig¬
sten Herren , die durch solche Platische Attentata bereits zum öftern beschweret worden , auch
Namens der übrigen , denen an Sicherheit der Correspondenzen eben wohl gelegen , und die
bey ausbleibender Remedirung dergleichen Verfahren auch zu besorgen haben , unsere allerun -
terthänigste Bitte / dieselbe allergnädigst geruhen wollen , hierunter ein ernstliches und nach¬
drückliches Einsehen zu verfügen , Dero Baiserliche Posten , und mir selbigen die Si¬
cherheit der Correspondenzen zu handhaben , und nicht zuzugeben , daß solche in selbigen
Landen dem Vorhaben nach gar nicderglegt werden , sondern vielmehr denen von des Fürsten
von Thurn und Taxis Fürstl . Gnaden seiner theuer geleisteten Lehenspflichren , auch sol¬

chen
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chen Eingriffs und Confusion halber anbringenden Klage « / die Wir Namens unserer gnädig¬
sten Fürsten und Herren bestens alierunterthänigst empfehlen , fütderlichst , und mit ernstli¬
chem Nachdruck dermahleinst abzuhelfen ; Wodurch , gleichwie E . K . M . dem Publico ei¬
nen statlichen , und in sich den Rechten und der Billigkeit gemäßen Vorstand leisten ,
also werden um E . K . M . jedermänniglich , den dahero genüeßenden Vortheil , und insonder¬
heit Unsere gnädigste Fürsten und Herren geziemenden Fleißes zu verdienen sich angelegen seyn
laßen . Wir aber thun zu beharrlichen Kaiserlichen Hulden und Gnaden Uns in allerunter -
thänigster Submission sllergehorsamst empfehlen . Regensburg den yten Dezembr . 1694 .

Euer Kaiserl . Majest .
allerunterthänigste allergehorsamste

von wegen
Salzburg , Hoch - und Deutschmeister , Bamberg , Würzburg , Eichstadt , Co -
stanz , Augsburg , Hildesheim , Paderborn , Freysing , Regensburg , Passau ,
Drient , Besten , Münster , Chur , Fulda , Johanniter Meister , Berchtes -
gaden .

Von wegen
Sachsen Coburg , Sachsen Gotha , Altenburg , Brandenburg Culmbach >
Baden Durlach , Baden Baden , Hessen Darmstadt , Holstein Glüekstadt,
luo loco & ordine Nassau , Hadamar , und Siegen

zu gegenwärtigen Reichstag
Zevollmächtigte Räthe , Bothschafter und Gesandte .

XXXVII .

Monitum

Collegii principum ad § . 3 . Art . XXIX . ( vormals XXVIII . ) Capitulationis
Jofephi II . V0M % 1764 .

tl Postwesen gehöret ohnedem ad Comitia y wohin es auch zu remittiren , und bis da¬
hin in Konformität der Perpetuae ' in fttfpenfo zu laßen , indessen aber dem anno 1670 . in
Comitiis gemachten Concluso und an . 1711 . zwischen beeden Collegiis getroffenen Vergleichru
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zu inhäriren , auch in dieser das gesummte Reich und dessen Rechte in corpore angehender ,
vor die Reichsgerichte gar nicht , sondern ad Comitia gehöriger Sache denen Ständen mit
Mandatis beschwerlich zu fallen , nicht zu gestatten seyn wird » „

Auszug
Reichsfürstenralhs - Protokolls über die zur Wahlkapitulazion Leopolds II -

dem kurstürstl . Collegio zu überreichenden Gravamina und respective
monita , in Bezug auf den XXIXten Artikel das Poftwesen

Martis iZ . Julii 1790 .
Ad Art . XXIX .

Thurn und Taxis : u Stelle anmit das Ersuchen , damit der gegenwärtige Art . 29 . ohne
neuen Zusah und Veränderung wolle belassen - und dem Concluso dieses hohen Collegii in
Ansehung des kaiserlichen Postregalis nichts Widriges einverleibt werden ; und soll man anbey
auf besondern hohen Befehl Sr . Hochfürstlichen Gnaden vermelden , wie mit den meisten
höchst - und hohen Kur - und andern Fürstlichen Höfen über die ehemals bestandene Post Diffe-
renzien und geführte Beschwerden sich von Seiten des Erb - gencral Reichs Postamts gütlich ver¬
glichen worden seye , und sich dasselbe dahero von der Zufriedenheit mehrerer höchst - und ho¬
hen Reichsständen schmeicheln könne ; in Ansehung deren noch mit ein - und andern vorwalten¬
den Mißhelligkeiten aber hätte sich gedachtes Erb - general Obrist Postamt alle Mühe gegeben ,
eine gleichmäßige Vereinbarung zu erzielen , und hoffe man , daß auch solche noch zu Stande
kommen , und die sich hierunter gebende viele Mühe nicht fruchtlos seyn werde ; „
; " Gleichwie Se . Hochfürstliche Gnaden sich in Ausübung des Ihnen anvertrauten Kai¬

serlichen Reichspost Regalis ( womit sie von Kaiser und Reich belehnet ) nur an dasjenige
hielten , was Ihnen an hohen Gerechtsamen zuständig ist ; so richteten Hochdieselben auch ihre
geflissenste Sorge dahin , damit die Kaiserlichen Reichsposten der Korrespondenz Kaiserlicher
Majestät und sämmtlicher höchst - und hoher Rcichsstände sowohl , als auch dem allenthalbigen
Kommerzium alle nur ersprießliche Beförderung , ohne Rücksicht auf die kostspielige Unterhaltung
der Postkurft , möglichst verschaffen möchten . „

" Des Herrn Erb - general Postmeisters Hochfürstliche Gnaden würden auch dießfalls
zweckdienstlichste Anstalten vorzukehren nie unterlassen , sondern das Ihnen so schätzbare öffent¬
liche Zutrauen , dessen Sie sich bishero zum thätig - auch würklich allgemein anerkannten Bey¬
spiel der gegen andere Lander vorzüglich guten Posteinrichtungen schmeicheln dörften , noch fer¬
ner in voller Maaße zu erhalten , und zu verdienen trachten ; . Hochdieselben werden demnach ,
wie bishero , auch in Zukunft die pünktliche Handhabung der , auf Erhaltung guter Ordnung

Cc ' abzie -
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abzielenden Postgenerals Verordnungen stetshin mit dem wachsamsten Auge zu beobachten ,
und zu unterstützen nicht außer Acht laßen . „

" Jede bey Ihnen angebrachte Klage könnte sich immer die schleunig - und unpartheyische
Untersuchung , jede gereckte Klage aber die zuvcrläßigste Abhilfe , und jeder angezeigte Miß¬
brauch schnei! und angemessene Ahndung versprechen . „

" Bey so wahrhaft gewiß reichspatriotischen Gesinnungen könnte es des Herrn Erb * gene -
ralen Oberst Postmeisters Hochfürstl . Gnaden nicht änderst als schmerzlich fallen , wenn etwas
von Anstanden und Beschwerden , ohne vorher erhoffende vertrauliche Rücksprache , zu verneh¬
men seyn sollte . „

" Durchdrungen von der aufrichtigsten Bereitwilligkeit zu Hebung jeden Anstandes ( so fer¬
ne es ihren zu Lehen tragenden und in ihren Esse Reichs konstitutionsmäßig zu erhaltenden
Rechten ohnnachtheilig geschehen kann ) die Hand zu biethen , hat gehorsamste Gesandtschaft
der ; ausdrücklichen Auftrag , jeden der sich etwa beschwert zu seyn erachtenden höchst * und ho¬
hen Standen angelegentlich zu erbitten , die allenfalsige Beschwerden , und Desiderien Sr .
des Herrn Erb - general Obrist Postmeisters Hochfürstl . Gnaden gefälligst umständlich bekannt
zu machen , und somit Hochdemselben die angenehme Gelegenheit zu verschaffen , dem in Sie
gesetzten schätzbarsten Zutrauen , so viel es nur von Ihnen abhänget , möglichst zu entspre¬
chen . „

Bamberg , Würzburg , Fulda , Dietrichstein : " Bleibt bey dem Monito de anno 1764 .
usque ad verba : zu inhariren , inclusive : reliquis omissis . „

Salzburg , cum reliquis votis : ^
Augsburg , cum csateris votis : S

" Inhariren Bamberg .

würtemberg : " Hält dafür , daß das vormalige Gravamen , so wie es damalen gefaßt ,
und gemeinsam beliebt worden , ohnverändert beybehalten , oder aber loco : zu inhariren , we¬
nigst der Beysatz gemacht werden sollte : Um so mehr zu inhariren , als sich die Stände
die desfalls vermeintlich geschehende gesetzliche Anordnung nur in so ferne gefallen las¬
sen können , als Sie an solchen Verfügungen selbst Antheil nehmen . „

" Die übrigen fürtrefilichen Gesandtschaften nahmen die Sache ad Referendum . „

Jovis 22 . Julii 1790 .
Hochfürstlich Salzburgisches Dincl 'orhmi : - " Wollte — - sämmtlich für -

treflichen Gesandtschaften eröfnen : „
„ Nachdem das Monitum ad Art . XXIX . sich auf eine im Jahr 1671 wegen dieses Punkts

befchehene Vergleichung beziehet ; So habe Direstorium die ältere dießfallsige ? rotocolla und
Acta , wie auch jene von den Jahren 1664 . 1665 , und 1666 . nachgesehen , und aus solchen
befunden , daß dieser Artikel damalen aus den Ursachen ausgesetzt , und von der Kapitulations¬
handlung gesondert worden sey , weilen mehrere das Oostwefm als ein Baiferl . Reservat ,

und
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und demnach als eine anhero nicht gehörige Sache angesehen haben , und weilen der zwi¬
schen dem Kaiserl . Erb - General - und Kaiser ! . Hofpostamt obgeweftne Streit damalen in
Vergleich gestanden wäre , welcher nunmehr unterm 25 . April 1770 zu Handhabung des Kai¬
serl . Reichs Pvstregalis entschieden worden . , ,

" Da nun beede Ursachen jetzmalen nicht mehr obwalteten , allermassen die letztere nun ganz
entfallet , und in Ansehung der ersteren die nachmalige Kaiser die , wegen des Postweftns in
die jüngere Wahlkapitulation eingebrachte Vorsehung sich haben gefallen lassen , diese auch ,
zumalcn deren letztere , für die Rechte der Ständen ein mehrcrs in sich begreifen , als in dem
Project perpetuae hierwcgen enthalten ist , und solche weiter das wahren , was dieser Sache
halber von Reichswegen noch werde beliebet werden , So habe Directorium ein solches melden
wollen , und erwartete , ob jedoch bey dem Monito , usque zu inhäriren inclusive , wolle be¬
standen werden . „

Bamberg , würzburg , Fulda , Dietrichstem : " Erachten , daß bey denen von dem Hoch -
löbl . Directorio gemeldeten Umständen , und aus denen dabey angemerkten Betrachtungen es
räthlich seyn dörfte , von dem vormaligen Monito abzugehen ; Sollten aber die mehreren Stim¬
men dieses hohen Coliegii bey solchen bestehen wollen , so kann man diesorts jedoch auf desselben
letzteres Membrum aus der Ursache nicht eingehen , weilen die Rechtshilfe Niemand ge¬
hindert werden mag , und annebst in der Erklärung des kurfürstlichen Collegii de di&atQ
16. Novemb . 1J12 . ausdrücklich ist bedungen worden , daß denen in Postsachen an den
Reichsgerichten anhängigen prozeßen der Lauf ungehindert gelassen werden solle ; dann
das darauf unterm 23 . ejusdem Mensis & Anni erfolgte fürstliche Conclusum besaget ,
daß man ab Seiten des hohen Fürstcnstandes nie gemeint gewesen seye , dem Kaiser !. General-
Postamt in dessen rechtmäßig hergebrachten Befugnissen auf einige Weift Eintrag zu thun , noch
dasselbe wider Recht und Billigkeit zu beschweren . , ,

Lichstadt , Lhur , Lorvey , auch westphalische Grafen , katholischen Theils ex Com¬
missione per Bamberg : " Wie Bamberg . , ,

Salzburg , cum reliquis votis : " Wie Bamberg . , ,
würtemberg und Mömpelgard : " Seye vor der Hand blos dahin instruirt , denenjeni -

gen Gravaminibus , respective Monitis zu inhäriren , welche ehemalen dem Kurfürstlichen Col¬
legio übergeben worden , in der neuesten Wahlkapitulation aber ihre Erledigung noch nicht er¬
halten haben . , ,

" Da es nun hiermit mir allein auf die Salvirung jener Grundsätze ankommt , nach welchen
ohne Antheilnehmung der Stände eine nur von dem Kurfürstlichen Collegio der Kaiserlichen
Wahlkapitulation einseitig einrückende Stelle eine gesetzliche Kraft nicht erhalten könne , des
2gte Artikel , vom Postwesen aber bey der Vergleichung mit der ? erpetua zur reichstägigen
Berichtigung ausgesetzt worden ; so ergebe sich von selbst , daß der Vordersatz des Gravamini«

Cc 2 annoch
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annoch zu bestehen habe . So viel hingegen den Nachsah in Bezug auf die Mandats Erkänni-
nisse betreffe ^ so sey hierorts nur ohnedem von solchen Mandats Erkantnissen die Frage , welche
auf angeblich bestehende - die Konkurrenz sämmticher Stände aber nicht erhaltene Gesetze be¬
gründet werden wollen , daher » auch ein Grund nicht vorzuwalten scheine , warum letztere Stelle
des Gravaminis nunmchro wegzulaßen seye , man müßte demnach dasjenige pure wiederholen ,
was am izten dieses ad Protocollum gegeben worden . „

Zlugsburg , passau , Berchcesgaden , cum religuis votis : " WieBamberg und Würzburg . „
Freysingen und Regensburg : " Seye instruirt , die Gerechtsame des Herrn Fürsten von

Taxis bestermaßen zu unterstützen . , ,
Salzburg , cum reiiguis votis : " Was Augsburg , Corvey , Berchtesgaden , und diemit -

sinverstandene so eben in Ansehen des 2gten Artikels der neuesten Wahlkapitulation , das Post-
wesen betreffend , erinnert , habe in in den ältern Akten und Handlungen über die perpetuirliche
Wahlkapitulation den von dem Directorio so eben eröfneten vollkommenen Grund , das , was
also lezthin über besagten Artikel von ein - oder anderer fürtreflichen Gesandtschaft geäußert wor¬
den , hebe sich htedurch von selbsten , mithin werde es wohl dießfalls bey der novissima sein Ver¬
bleiben haben .

Eichstadc , Lhur , Corvey , westfälische Grafen , katholischen Theils , .ex Commissione
per Bamberg : " Wie Augsburg . , ,

Status ccsteri " Nahmen die Sache ad Referendum , tf

Jovis 19 . August . 1790 .
B 'mtiorium proponirte : " Das Conftrenzprotvkoll vom 22 <en July zeige , daß in Betreff des

XXIX . Artikels der Wahlkapitulation und des dahin einschlagenden alten Gravaminis von einigen
fürtreflichen Gcsandfchaften die Sache ad referendum genommen worden seye . "

" So ferne nun die erwartete Jnstructionen hierüber eingelaufen seyen , auch etwa einig
weitere Erinnerungen ad Capitulationem fiituram nachzutragen gefällig seyn sollte ; wolle man
darzu hiermit Gelegenheit geben . , ,

Speyer und weissenburg : - — " Sey mau diesseits , den Art . XXIX . Capitulatio-
nis betreffend , dahin gnädigst angewiesen , zu gegenwärtigem Konferenzprotokoll zu erklären ,
daß von Speyer und Weissenburg man an der Maaße mit Würtemberg und Mömpelgard
einverstanden seye , daß es bei dem lezteren Fürstlichen Monito und respective Gravamine sei¬
nes ganzen Jnnhalts belassen werden möchte . „

Braunschweig wolffenbütrel : " Auf den von dem vortreflich Hochfürstl . Salzburgischen
Directorio in der am 22 ^ » vorigen Monaths Julii gehaltenen Konferenz , in Absicht des ad Art .
XXIX . der neuesten Wahlkapitulation gemachten älteren Gravaminis gethanen Vortrag seye
man , folgendes ad Protocollum zu geben , gnädgsi angewiesen. ,,

" Es
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" Es stünde außer allem Zweifel , daß man fürstlicher Seits bey den Verhandlungen , das
Postwesen betreffend , von jeher die Absicht gehabt , die landesherrlichen Gerechtsame zu sichern ,
und das Postregal jedem Reichsstand vi superioritatis territorialis , investiturae , und Com¬
plexus Regalium zustehe , zu behaupten . "

" Reichskirndig sey es , daß in den Jahren 1671 . und 1711 . zwischen den beeden höheren
Reichs Collegiis ausgemacht , und festgesezt worden : daß das Posiwesen aus der Wahlkapitu -
lation hinweg - und zur Reichstägigen Berathschlagung ausgesetzt bleiben sollte . Hieraus hät¬
ten die Reichsstände ein jus quaesitum erhalten , und Sie seyen das daraus erhaltene M8 sin¬
gulare zu behaupten befugt , wenn zumalen in der Wahlkapitulation etwas aufgenommen
werden wollte , was den Reichsstandischen Befugmßen , und Landes Hoheitsrechten zuwider
wäre , da man im Gegentheil eine diesem gemäße Fassung wohl geschehen lassen könne ; mit so -
rhanen von jeher standhaft behaupteten Grundsäzen sey der Antrag des Hochfürstl . Salzburgi¬
schen Directorii , von dem ältern Monito der altweltfürstlichen Häuser zu abstrahiren , nicht zu
vreinigen , und könne man davon aus keine Weise abgehen . ,,

Hessen Lasset : " Trette dieser Deklaration völlig bey . "
Sachsen - Loburg , Banden und Nassau : " Stimme ebenfalls bey . , ,
Brandenburg Onslzbach und Lulmbach : " Wegen des in lezterem Konferenzprotokoll

proponirten Moniti , das Postwesen betreffend , erkläret man hierdurch den Beytritt zu dem vor¬
trefflich Würtembergischen Voto . „

Sachsm lweymar und Eisenach : — — " Bestehet man um so mehr auf die gänzli¬
che Beybehaltung des ältern Gravaminis ad Art . XXIX . vom Postwesen , als sich die Für¬
sten und Stände des Reichs , die in dieser Angelegenheit in Der Kaiser ! . Wahlkapitulation ge¬
schehende Anordnung nur in so ferne gefallen lassen können , als sie ihre Landesherrliche eigene
Rechte hieraus in Suspenso lassen , oder an den gesezlichen Verfügungen selbst den Ihnen gebüh¬
renden Antheil nehmen , und eben deswegen auch jene in den Jahren 1671 und 1711 . bey dem
perpetuirlichen Wahlkapitulations Negotio vorgewaltete Hinternisse auch diesen Artikel vorn Post¬
wesen zwischen beeden höheren Reichs Collegiis zur Vereinigung zu bringen , noch bey weiten
nicht gehoben sind , sondern eine vorgängige Reichstägige Deliberation und Entscheidung al¬
lerdings bedürfen . , ,

Sachsen Gocha und Altenburg : " Seye gnädigst angewiesen , besonders ad - Art .
XXIX . dem so eben verlesenen Sachsen - Weymarischen Voto beyzutretten . , ,

Sachsen - Loburg : " Similiter . „
Bamberg , würzburg , Fulda und DietrichsteLn : " Dießorts verbleibe man bey vorma¬

liger Aeußerung , zumalen solche in dem kurfürstlichen Gutachten vom Jahre 1636 in dem Reichs¬
abschied vom Jahre 1640 § . 93 . welcher das Postregal in seinem Esse erhalte , und dessen
Schmälerung abwendet , in dem Instrumento Pacis monasteriensis Art . X . welches nur dessen

Cc z im -
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immoderata onera , nicht aber dasselbe gehaben wissen will / in dem darauf unterm 2 . Dezem¬
ber 1649 . erlassenen Kaisers. Patent / und in dem von diesortiger Gesandtschaft hohen Herrn
Prinzipalen mit und nebst mehreren hohen Herren Kur - und Fürsten an Kaisers . Majest . unterm
y » October 1694 . erlassenen Vorstellungsschreiben bestens gegründet ist . / ,

Freysingen : " Se . Hochfürstl. Gnaden zu Freysing und Regensburg seyen von denen be¬
kannten billigen bisher dem Kaiserlichen Reichspostwesen so ersprießlichen Gesinnungen des Herrn
Fürsten von Thuen und Taxis überzeugt , daß Hochdieselben das Kaiserliche Reichspostgeneralat
nach der vorgeschriebenen Reichsgesezlichen Ordnung zu führen , die hierinfalls sich etwa erge¬
bende Beschwerden von selbst abzuthun , und die höchst - und hohe Mitstande in keiner Art in
ihren dießfälligen Befugnissen zu beschweren , stets bedacht seyn werden : Dahero Sie in dessen
Hinsicht der Fürstlich Bambergischen Abstimmung beytretten . „

Regensburg : " Wie Freysing . „
Lüttich : " Ad Majora . "
Lübeck : - " Wolle in Rücksicht auf die Beybehaltung , ober vorgeschlagene ander¬

weite Faßung des Gravaminis ad Art . XXIX . denen für das Postregal sich erklärenden Majo¬
ribus beytretten . , ,

Bey den solchergestalten geäuserten verschiedenen Mynungen hat man sich einverstanden ,
daß die beyderseitige Meynungen zum Protokoll dahin zu bemerken wären :

Monitum

Collegii prmcipum ad Art . XXIX . Z . 3 . Capitulatioms Leopoldi II .
" Haben einige Gesandtschaften darauf angetragen , damit es bey dem ganzen Inhalt des

Moniti vom Jahr 1764 . belaßen werden möchte , einige deren aber haben erachtet , daß das
besagte Monitum völlig umgangen , oder , wenn selbiges beybehalten werden wollte , jedoch des¬
sen letzteres Membrum weggelaßen werden möchte » „

Schema Votorum
der

Fürtreflichen Gesimdschaften des Reichs - Fürsten - Raths
betreffend

das

Nomtum ad Art . XXIX . Capitulationis Cassares novissimae
über das

R e i ch s posttv e s en .
Für
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Für die Lessirung
des Moniti de 1764 ,

oder
wenigstens in Casum
pluralitatis Votorum
für die Abgehung
von dem lezcern

membro des gedachten
moniti votirtM

Für die gänzli¬
che Beibehal¬

tung des
Mor . iii de 1764 .

vorirren

Weder Pro
noch Contra

erklärten
sich

Ad Majora
Vorirte

Theils absentes , theils
quasi vacantes wa¬

ren .

Würtemberg .
Mömpelgard.
Speyer .
Weissenburg .
Braunschweig -
Wolfenbüttel .
Hessen - Cassel.
Sachsen - Co -
burg .
Banden .
Nassau .
Brandenburg /
Onolzbach / und
Culmbach .
Sachsen - Wei¬
mar .
Sachsen - Eise¬
nach .
Sachsen - Go -
thü / und
Alltenburg .
Baadm - Dur -
lach , und
Hochberg »

Hohenzollern .
Wetterau . Gra¬
fen .
Costanz »
Kempten .
Hollstein -
Glückstadt .
Vorpommern .
Hessen - Darm -
stadt.
Schwarzburg .
Mecklenburg /
Schwerin , und
Güstrau .
Schwerin / und
Razeburg .
Anhalt .
Naffauhada-
mar , und
Siegen .
Nassau - Dil -
lenburg .
Siegen , und
Diez .

Lüttich» Pfalz - Zweybrücken .
Fränkische Grafen
Westfälische Gra¬
fen Evangel . Theils .
Oesterreich.
Nomeny .
Deutschmeister.
Straßburg .
Hildesheim .
Paderborn .
Drient.
Henneberg .
Brsten .
Münster»
Stablo .
Wormrk .
Prüm .
Bayern / und
Leuchtenberg .
Pfalz - Läutern .
Simmern .
Neuburg .
Veldenz .
Magdeburg .
Halberstadt .
Hinterpommern .
Minden .
Camin .
Ostfrieslarrd .
Bremen
Zell .
Calenberg .
Grubenhagen .
Verven .
Lauenburg .

Salzburg .
Dietrichstein »
Bamberg .
Würzburg »
Eichstädt.
Chur .
Freysingen .
Augsburg .
Regensburg .
Passau .
Basel .
Fulda .
Ellwangen »
Berchtesgaden .
Johanniter - Meister .
Schwäbisch - und
Rheinische Prälaten .
Ahrenberg .
Schwabis . Grafen .
Westfälische Gra¬
fen kathol . Theils .
Lübeck .
Auersperg .
Fürstenberg .
Lichtenstein .
Schwarzenberg .

XXXVIII .
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XXXVIIL

Schreibe » des Herrn Grafen von Taxis an RuLger Hinüber zn Hildesheim
das Postwesen betreffend .

Unsern Gruß zuvor , Vester besonders Lieber Getreuer.
demnach Wir in Kraft Unsers tragenden Amts zu mehreren Dienst und Beförderung Ihrer
Rom . Kays May . der Chur undt Fürsten , auch andern Herren und Ständen des Reichs Corre-
spondenhen so woll als auch zu Aufnehmen der Postläuff , durchs ganhe Reich zu erstrecken ,
undt zu restabikiren entschloßen feint , als haben Wir Euch ein solches zu dehm ende zu wißen
fügen wollen , daß Ihr Uns mit nechsten Verständiget , m , wan , welcher ohrten nach eweren
Guetbedünken , atdorten Posten geleget werden können , undt weilen Unsere Intention ist Ewer
Amt so woll zu erweitern , alß auch bey solchen zu manuteniren , undt Euch deshalben absonder¬
lich zu beneficiren .

So verhoffen Wir , daß Ihr in Bedienung deßelben mit aller Punctualität Treue undt
Wachsahmigkeit , wie solches der Röm . Kays. Maj . Unsers allergdsten Herrn undt deß Reichs
Dienst erfordert , ferners continuiren werdet , und daß in Betrachtung deßen ohne Unserm
Wißen undt genehmhalten , auch erpressen Befelch undt Verordnung Ihr niemahls daß geringste
nicht vornehmen noch unterfangen werdet , in Versehung deßen Wir Euch mit gnädigen willen
woll beygethan verbleiben . Datum Brüßel den 12 July 1649 .

L . de la Tour Grass von Taxis .
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XXXIX .
38 on Gottes Gnaden Wir Friedrich Herzog zu Braunschweig und Lüneburg , postulirter Coad-
jutor des Stifts Razeburg , erwählter Dom Probst des Erz Stifts Bremen rc . Fügen hiemir
allen und jeden Unseren Prälaten , Räthen , denen von der Ritterschaft , Großvogten rc . rc.
und sonsten männiglichen , was Würden , Standes oder Wesens sie sind , denen diese Unsere
Salva gardia und Postbrief vorkommt , und damit ersuchet werden , nebst Zuentbiethung Unsers
gnädigen Grußes und geneigten Willen zu wissen ; daß uns der Ehrsamb Unser lieber getreuer
Johann Klueg , besrellrer Postmeister und Bürger Unserer Stadt Braunscheig unterthänigst
angelanget , unsere salvam gardiam und Postbrief dessen er sich für sich und die Postbediente in
unserm Fürstenthum Landen und Gebieth jedesmal zu desto besseren durch und Fortkommen
zu gebrauchen ihm in Gnaden zu ertheilen ; weilen wir dann für Uns geneigt zu Fortsetzung

dieses



«6 !5ß=:=a!fe5>* ( sog ) •€=ate=a!>= $»

tiefte >allgemein nützlichen Werkes alle gedeihliche Beförderung zu erweisen , so haben
wir gedachtem Postmeister die gesuchte Salvam Gardiam und Postbries nicht beweigeren ,
sondern ihme die hiemit und Kraft dieses ertheilen wollen , gebieten hierauf Unsern obgemeld -
ten Prälaten , Räthen , denen von der Ritterschaft , Großvvgten rc . rc . denen diese unsere salva
Gardia und Postbrief , oder derselben von besagten Postmeister unterschriebener Abdruck oder
Abschrift fürgezeiget wird , sie sollen ihn und alle seine zu der Post bestellte und verordnete
Diener und Personen nicht allein bey erwehnter Unser ertheilten salva Gardia bis an Uns ma -
nuteniren , und sie aller Oerter in Unsern Fürstenthum - Graf - und Herrschaften , Landen , Ge¬
biet , Städt , Märkt und Flecken zu Wasser uud Lande , allenthalben samt Pferden mitfüh -
renden Briesen und Paqueters allemal frey , sicher zu jeben Begebenheiten allen fürdaurenden
guten Willen erweisen , auch solches von den ihrigen zu geschehen verfügen ; hieran geschiehet
Unser gnädiger zuverlässiger Willen und Meynung , und Wir sind den Gehorsam in Gnaden
zu erkennen , geneigt ; urkundlich unter unser Fürstl . Handzeichen und vorgedruckten Kanzley
Secret ; geben auf unserer Festung Zell den y . Juny 1647 .

( L . S . ) Friedrich .

XL . . .
Edler Jnsonders großgünstiger Herr und hochwerther lieber Freund !

Auf Befehlig der hiesigen Herren Stadthalter , Kanzler und Räthe ; kann M . Großgünst»
Herrn nicht verhalten , wie daß verschiedene Klagen allhier einkommen , daß seine Post ansetzt
in so gar schlechten Stande , zumalen nicht allein die Wagenfuhr ganz abgeschaffet , sondern
auch die reitende Posten gar nicht mehr giengen , dadurch dann nicht allein dem gemeinen We¬
sen , sondern auch den Commercien und reisenden Leuten ein ziemliches abgienge und dadurch
verhindert werde , welches die Länge nicht zu verantworten stünde , dahero sich dann verschiedene
angemeldet , so die Post und Wagenfähren abzunehmen , und in den alten Stand zu setzen sich
getraueten , wann aber obgedachter Herr Stadthalter , Kanzler und Räthe ihm ongerne dar¬
unter aus gewissen Ursachen gravirt sehen mögten ;

Als haben sie befohlen M . ggst . Herrn dieses zu vermelden , und darneben zu vernehmen ,
ob er sich getraute , zwischen dieses und nächstkünstigen Trinitatis die Post und Wagenfuhren
wieder in den alten Stand zu setzen , damit ferner keine . Klagen eingehen , widrigenfalls würden

Dd sie

r • m m * UM / '■*** J
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sie keinen Umgang nehmen können darinnen andere Verordnung zumachen , erwarte darauf mit
ehesten seine Erklärung , und verbleibe nebst Empfehlung göttl . Schutzes

Herrn
Herrn Johann Klugen , der Röm . Rays.
Majestät wohlbestallten Postmeistern
in Braunschweig .

den einige neue Posten anzurichten , und die Kaiserl . Postämter dadurch zu hemmen und abzu¬
stellen , immassen dann von denenselben mit Zuthun der Brandenburger und Braunschweiger
eine fahrende Post auf Zell , Lüneburg und Hamburg angestellt , auch dem Kaiserl . Postverwalter
zu Münden aus derselben Befehl keine Briefe mehr anzunehmen verbotten worden seye .

AUdieweilen aber solches Unserm Aals Post Regale Zum Nachtheil und Abbruch ,
auch zu übler schädlicher Nachfolg im heil . Reich gereicht , und dahero Uns hierinn gebühren¬
des Einsehen zuhaben gebühren will , als begehren wir Ew . Liebd . und Oheim gnädiglich , daß
Sie von Abstell - und von Bestell - und Anrichtung dergleichen neuerlichen Posten abstehen , auch
was darinnen etwa seither fürgenommen wiederum abstellen , sondern den Kaiserl . angestellten
Posten ihren vorigen ungehinderten Lauf lassen , und da je bey denen Kais. Postämtern einige
Mängel vorfallen sollten , die wollen wir auf beschehene unterthänigste Erinnerung alsobalden
remedircn und abstellen , gestalten ohne das wie Ew . Lbd . selbsten bekannt , die wider das
Postwesen vorfallende Beschwerden in Unserer Kaiserl . Wahlkapitulation auf dem Reichstag
remittirt und verwiesen worden .

Wvltens Ew . Liebd . also hiemit unerinnert nicht lassen , die erstatten auch daran unsern
gnädigsten Willen und Meynung , und Wir verbleiben denenselben mit rc. Wien den 5 *™
Merz 1659 .

M . Großgünst. Herren
Rnptim Zell den

I8ten May Ao . 1655 * dienstergebenev
Jakob Bockes.Ueberschrifc .

XL I .

Leopold rc .
Uns ist glaublich vorkommen , wasgestalt Ew . Lbd . Vorhabens seyn sollten , in ihren Lan -

XLII .
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XLIL
Auszug

der Interims Postordnung der Braunschweigischen Häuser
ää . lytm Dezemb . 1659 »

" zwar der Herren Herzogen Durchl . Durchl . guten Fug und Ursach hätten / in ihr« Lan¬
den keine andere Posten / dieselbe möchten auch dependiren / von wem sie wollten , ausser denen
so von Jhro Durchl . Durchl . selbst geordnet seyn , oder hinführe noch gelegt werden möch¬
ten , zu dukten , allermassen vor diesem dergleichen Tausche oder andere fremde Posten durch
diese Lande nicht gegangen , sondern alles durch eingesessene Leute verrichtet worden ; so seynd
dieselbe doch noch zur Zeit nicht abgeneigt , die gräflich tausche Post nachfolgendermassen bis
zu anderweiter Verordnung durch dero Fürstenthum und Lande zu verstatten .

1 . Daß dieselbe sich aller fahrenden Posten in allen und jeden Braunschweigischen Landen
enthalten , und deren durchaus sich nicht anmassen soll .

2 . Die reitenden Posten aber können noch zur Zeit tolerirt , und auf gebührendes Ansu¬
chen denselben gewisse Pässe ertheilet werden , jedoch daß ihnen in denen fürstl . Braunschwei¬
gischen und Lüneburgischev Landen von ein - oder ausheimischen Briefen zu sammlen und anzu¬
nehmen durchaus nicht , die aber ausserhalb Landes angenommene Paqueter und Briefe durch -
zubringen zugelaflen und gestattet seye .

Z . Auch dir Taxische Postmeister keine andere Postbediente als Fürstl . Braunschweigisch -
Lüneburgische eingesessene Unterthanen in hiesigen Landen gebrauchen sollen .

4 . Hingegen wird mehr Hochgedachtes benahmtes Fürstl . Haus den beyden Postmeistern
Rotcher Hinüber und Hilmar Teichmann mit Jhro Durchl . Durchl . jedermalig bewust und
gnädigster Bewilligung durch die Braunschweigisch - und Lüneburgischen Lande , wo es die ge¬
meine Wohlfahrt , und der reisenden Gelegenheit erfordert , zu Wagen und zu Pferde Posten
anzulegen , gemessene Concessionen ertheilen ; Wie auch demnächsten eine gewisse hiemit vorbtz-
haltene Postordnung ausfertigen und publiciren laßen . , ,

xlii
Unsere freundliche Dienste zuvor , Ehrenvester , Wohlweist ,

günstige gute Freunde !
Ur geben Euch hiermit zu vernehmen , und wird Euch sonder Zweifel schon vorhin bekannt

seyn , wie daß jüngschin im geflammten Fürstl . Hause ein absonderlich Postwesen zu Nutzen der
D d com -
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eommercirenden auch Reisenden angelegt , und wie es deshalben in jezt höchstbesagten Fürstli¬

chen Hauses Landen zu halten , gewisse Verordnungen gemacht worden .

Wann nun glaubwürdige Nachrichten beykommen , daß die Goslarischen und in Specie bet :

von Eurem Orte ab , auf Osterode gehende Bote in Serenissimi celsissimi Unserer gnädigsten

Fürsten und Herren Landen , Briefe einsammle » und bestellen solle , solches aber als der aufge -

richten Postordnung zuwider , demselben nicht verstattet werben kann ;

Als gesinnen anstatt seiner Fürstl . Durchl . Wir an Euch hiermit , ihr wollet die unfehlbare

und nachdrückliche Verfügung thun , daß sich sothane Boten des Briefsammlens und Bestellens

' im Lande gänzlich enthalten , und sich anfallen Fall für Ungelegenheit hüten , und also dem an¬

geordneten Fürstl . Postwesen ein richtiger und ungehinderter Lauf gelassen , und demselben kein

Nachtheil noch Hinderniß zugezogen werden möge . Wolltens Euch hiermit unverhalten , denen

wir zu freundlichen Diensten geflissen . Datum Zell den 4 Un Decembr . 1661 .

Fürstl . Braunschweigisch . Lünebur -

gisch . Kanzler und Räthe .

An

Bürgermeister und Rath Heinrich Dietrich ,

der freyen Reichsstadt

Goslar .

XL IV .
3? achdeme eine Zeithero gegen dem Kaisers Postwesen in den Hochfürstl . Braunschweigisch -
Lüneburgischen Fürstcnthum und Landen viele Mißhelligkeiten entstanden und vorgefallen , daraus

dann grosse Confusion zum höchsten Nachtheil des ganzen Etats , auch Turbierung der Kai¬

sers Chur - und Fürstl . Correspondenzen und Hinderung der allgemeinen Commercien erfolgen ,

und leichtlich zu wettern Zerfallen Anlaß geben können , man auch würklich gesehen , daß mir

Anlegung der Fürstl . Braunschweigisch - Lüneburgischen postfuhr vor etlichen Wochen

der Anfang gemacht , und von denen Hochfürstl . Häusern Braunschweig und Lüneburg Hrn

Hilmar Deichmann die Verwaltung dieser Fürstl . Postfuhr aufgetragen worden , hat man fer¬

ner Confusion zu vermelden , und damit die Kais . reitende Posten aller Orten in ruhigen rich¬

tigen Stand erhalten werden mögten , mit Hrn Hilmar Deichmann dergestalt und also vergli¬

chen , daß er unterdessen mit mir und allen andern Kaisers Postmeistern und Verwaltern aller

Orten und Enden und mit niemanden anders anbinden , und getreulich correspondiren , und de -

nenselben alle Briefe , Packereyen und Sachen vertraulichst ohne einige Hinderlist zuschicken

wollte
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woNte und sollte , und darüber nachfolgende ? unöka aufgesetzet und unter uns beliebet worden , welche
Herr Deichnam fest und ohnverbrüchlich stets zu halten auf Leib und Seele , Ehr , Treu und
Redlichkeit , zugesaget und selbige unterschrieben hat .

1 . Als wird ausdrücklich und ftyerlich bedungen und verabfcheidet , daß durch sothanen

Vergleich der Pvstfuhr die Röm . Bais . Majest . an Dero hohen post - Begale in keinerlei ) Weife

noch Wege prajudiciret , noch Deroselben das geringste damit an ihren Frey -- und Gerechtigkei¬

ten vergeben seyn solle noch könne , wie ingleichen im geringsten nicht denen Hochfürstl . Häu¬

sern Braunschweig und Lüneburg , sondern nur blos alles dahin angesehen , wie man zur Ruhe

kommen , die Kaisers , reitende Posten conservirt und in Dero schnellen Lauf ferner ohngehindert

bleiben , und erhalten werden mögen .

Dahero Herr Deichmann auf Hamburg an mich Joh . Baptista Vrinz , in Bremen

an Herrn Joh . Gerhard Vrinz , und sonsten an allen Kaiserl . Postmeistern und dero Postbedien¬

ten alle Personen , Briefe und Sachen ohne einigen andern Unterschleif , wie solcher auch Na¬

men haben und immer erdacht werden möge , getreulichst spediren und zuschicken .

2 . Hingegen verbinden wir uns , daß wir möglichsten Fleißes dahin bedacht seyn wollen , wie

diese Fuhren in guten Stand erhalten , und zu unsern allerseits Nutzen gereichen mögen , diesfalls

dann unter Uns ohne Falsch und Galle , eine wahre Liebe , Treue und Freundschaft hiermit

gestiftet , und beständig unterhalten werden solle , und darbey kraft dieses uns samentlich verbinden ,

die Fuhren überall auf gleiche Kosten zu führen .

3 . Ich Hilmar Deichmann verspreche und verbinde in Kraft dieses mich hiermit an Eydes

statt und bey Treuen , Ehren und guten Glauben , daß ich keinerley Weife noch Wege , wie

solches Namen haben und erdacht werden kann und mag , der Kaiserl . reitenden Post einigen

Eintrag oder Hinderung thun lassen will , sondern vielmehr dahin trachten , wie solche conser¬

virt werden möge , und also denen Kaiserl . Postämtern und Bedienten alle Briefe und Paque -

ter getreulichst und fleißigst jedesmal ohne einigen Aufenthalt schleunigst fortschicken , und mit

niemanden als mit denen allein anspannen und correspondiren werde . Gleichfalls verspricht

Herr Joh . Baptista Vrinz , und Herr Johann Gerhard Vrinz , daß sie ebenermassen alle

Packereyen , und nach Abgang der Kaiserl . reitenden Post einkommende Briefe , so bey der

fahrenden Post nit fortkommen können , selbige jedesmal an Hrn . Deichmann mit fortschicken ,

und nicht bis zu der andern reitenden Post Hinterhalten und liegen lassen wollen , damit zu

Beförderung aller Chur - und Fürsten Etats , und der gemeinen Commercien alles beschleu¬

niget werden möge ; Zu dem Ende dann auch der Herr Blug die Baiser ! , reitende Post

in Braunschweig behalten , und von mir Hilmar Deichmann keinerley weise noch

Wege daran curbirt und geinolestirec werden solle und möge , und will ich Hilmar

Deichmann jezt als dann und dann als >ezt , nach äusserster Möglichkeit dahin trachten , wie

alle Boten und sonderlich die Braunschweig - Hildesheim - und Hannoverische Stadtboten ab -

Dd z ge -
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Zeschaffet , an frer- rr Passage gehemmet und trastu temporis aller Desieins zu wachsen unef-
fectuiret werden mögen .

4 . Damit auch alles in guten richtigen Gang und Stand erhalten und fortgesetzt werden
möge , ist dieser Fuhren halber unter uns ausdrücklich und beständigst verabschiedet worden ,
daß wir alle viertel Jahr entweder zu Lüneburg oder auch in Hamburg zusammen kommen ,
daselbsten Rechnung ablegen , denen allerseits Bedienten das ihrige abstatten , und dasjenige so
übrig oder zu kurz in zwey gleiche Theile unter uns , als Joh . Baptista Vrinz und Hilmar
Dcichmann , gleichfalls mit Herrn Joh . Gerhard Vrinz zu Bremen , wegen der Postfuhr zu
Braunschweig auf Bremen , zu gleichen Gewinn und Verlust theilen , und uns dabei also gegen¬
einander verhalten wollen , daß dießfalls keiner Ursache oder Anlaß zu klagen haben solle , und
sind dieser Contracten zwey eines Lauts verfertiget , und zu Versicherung und Festerhaltung von
beyden Theilen unterschrieben , und mit ihren Petschaften bevestiget , und einem des andern
Hand ugestellet worden . So geschehen Hamburg den 28 ^ * Juty Ao . 1661 .

( L . S . ) Hilmar Drichmann»

*5=

XL V »

Extract
aus der von dem Magistrat der Stadt Bmwschweig dem kaiserl. Commissarlo

Grafen von Gronsfeld abgegebenen Erklärung das Postweftn betreffend .
De signato Braunschweig den 1662 .

" ©anj ohne aber ist , und nimmer erweißlich , daß mehrgedachte Stadt an der dem Kaiserl.
Postmeister daselbst der Postkalesche angegebene Abnehm - und deren Zueignung Hilmar Dcich¬
mann schuldig , und derselbe mit sonder des Raths Concession darumb geduldet werde , ja viel¬
mehr kundbarlich solches durch äußerliche von der Stadt Braunfchweig nicht zu erwehrende
Macht geschehen , der Kaiserl . Postmeister in Braunschweig auch mit Fug sich nicht wird kön¬
nen beschweren und verificiren , daß demselben allda ein mehreres , dann was ihme des Orts
gebühret , und jure Magistratus zu eplgiren zugemuthet. „

XLVl.
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XLVI .
demnach zwischen den Kaisers . Herren Postmeistern Joh . Baptista Vrinzen m Hamburg
und Joh . Gerhard Vrinz in Bremen , und Herrn Hilmar Deichmann ein gewisser Accord unh
Combination , vermög aufgesetzt - und beliebter Verfügung vorgegangen , ich Hilmar Deichmann
auch solches in allen zu effectuiren und ins Werk zu stellen mich verpflichtet , herentgegen gedach¬
ter Herr Vrinz mir wieder versprochen , das Kaiser !. Postamt in Braunschweig en Coaditlon
zu verschaffen , daß dadurch die Baisers . Autorität und Dero freyes Post Regale weniger
Jhro Hochgrafl . Excellenz von Thurn und Taxis Dero zu Lehen tragende Gerechrig-
rigkeir im geringsten nicht gefperrec , sondern nach aller meiner besten Möglichkeit propagiret ,
manuteniret , und befördert , und dieselbe in keinerley Weis noch Wege von mir geschmälert ,
oder ins künftige , wie es auch Namen haben und erdacht werden kann , beunruhiget oder be -
nachtheiliget werden sollte ; zu dem Ende ich mich dann solchergestalten comportiren , daß dersel¬
ben Aggreation und Ratification darauf erfolgen möge , so will auch das Kais. Postwappen
an das Posthaus zu Braunschweig jederzeit öffentlich setzen und auöhencken , wie gleichfalls de¬
nen zu Goßlar , Münden , Lüneburg Zell , und andern bey Zeiten seel . Herrn Klugen gewese¬
nen Postverwaltern und Bedienten nicht allein die freye Past Administration verschaffen , son¬
dern selbige jederzeit darbey auf das kräftigste manuteniren helfen , und im Fall ich nicht würk -
lich prastire , darzu mich in aufgerichten Accord zu Rottenburg verpflichtet , sott alles nichtig , und
ohne die geringste Einrede meiner Administration des kaiserl» Postamts verlustig seyn , auch sel¬
biges ohne einige dazu habende oder prätendirende Gerechtigkeit also fort wieder abstehen , wel¬
ches alles ich an Eydcs statt bey meinen hohen Ehren und Redlichkeit und bey den Worten der
Wahrheit , stets und fest , unverbrüchlich zu halten hiemit versprechen thue , auch zu dem End
Diesen Revers mit eigener Hand unterschrieben , und mit meinem Petschafft befestiget habe » So
geschehen zu Rottenburg den igten May 1668 »

( L . S . ) Hilmar Deichmann .

XLvn .
Kaiserliches Reskript an Hilmar Deichmann »

Leopold rc .
Uns ist eine Zeither sehr mißfällig vorgekommen , wn « gestnlt Unser Knis. hohes Post Regal
an vielen Orten und Enden neuerlich und widerrechtlich , absonderlich aber durch das in denen

Braun -
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Braunschweig . und Lüneburgischen lerriwriis höchst ärgerlich ohnberechtigces und nichtig
angestelltes plarisches Postwerk beeinträchtiget , vernachtheiliget , ja gar eliminiret werden
wollte . Wie wir nun aber obtragenden allerhöchsten Kaiftrl . Amts wegen solches nicht länger
nachsehen noch Zugeben können / als haben wir hierunter ein und andere nothdürftige und ge¬
messene Kaiftrl . Befehl und Verordnungen ergehen lassen / wobey uns auch anjetzo weiters vor¬
kommen , wre viel an Erhaltung Unseres bishero in der Scadc Braunschweig hergebrachten
Baiser ! . Reichs Postamts gelegen , also daß wir billig dasselbe in seinen auftichtgen Lauf
und guten Esse erhalten sehen wollten ; ermähnen und befehlen Wir demnach dir als unserm
dasigen Kais. Postmeistern hiemit gdst , daß du dich , und zwar absonderlich bey gegenwärtiger
Conjunctur in - und ausser Reichs die Correspondenz der Orten , in möglichster Richtigkeit zn
erhalten , befleissigest , deswegen von allen anderen Reichs Postämtern und sonst männiglich
die Pagueter und Schreiben , wie daftlbsien üblich , und alle in der Zeit geweste Reichspostver -
waltcr von undenklichen Jahren daselbsten gethan , vhnweigerlich annehmest , und zur rich¬
tigen Bestellung versorgest , auch wofern dieftm zuwider was neuerliches vorkäme , und gesucht
werden möchte , Uns dasselbe jedesmal ohngesäumt gehorsam und treulich berichtest , und darüber
unsern ggdsten Kaisers . Befehl erwartest . Hieran beschiehet unser gnädigster Will und Meynung-
und Wir seynd beynebens rc . rc . Wien den i8 t { n April 1637 .

XLVIIL

Kaiserliches Reskript an Braunschweig Wolfenbüttel .

Leopold rc.
Uni hat d « Till. Eugmiu « Alexander Graf von Thmn und Taxis sich beschweret , wie

daß als auf erfolgtes Ableben Unsers gewesten Kaiftrl . Postmeisters zu Braunschweig Hilmar
Deichmanns , der Johann Peter Lautensack in Kraft von supplicirenden gehabter Expectanz
mit Ew . Lbd . Lbd . Vorwissen und Genehmhaltung in berührte unsere Kaiftrl . Postadministra¬
tion daselbst wirklich installiret , und demselben von E . L . L . alle Assistenz und Manutenen ;
dabey versprochen , solchem des Churfürstens zu Braunschweig Hannover , und Herzogs zu Zell
Liebd . Liebd . sich nicht allein heftig opponiret , auch schriftlich contradiciret , sondern noch dazu
gegen Unsere Kaiser !. Postverwalter zu Minden , Göttingen und den Postillion zu Echte via
facti verfahren worden ; mit gehors. Bitt , Wir sowohl E . L . L . zu fernerer Manutenirung Unsers
Kaiser ! . Postmeisters zu Braunschweig zu aniniiren , und berührtes Churfürstens und Herzogs

a g
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L . L . von allen ferneren Gewalthaten zu dehortiren ggst . gerührten . Wie Uns nun zu sonder¬
baren ggdsten Gefallen gereichet , daß E . L . L . zu Conservirung Unsers höchsten Reichs Post
Regalis ihres hohen Orts , sich so rühmlich angenommen , und obbemcldten Unsern von supplici -
renden Unsern General Reichs Erb Postmeistern neu installirten Postmeister zu mehrgedachtem
Braunschweig Joh . Peter Lautensack zu manuteniren sich erkläret ;

Als haben wir auch nicht umhin seyn wollen , solch Unser hierab geschöpftes gnädigstes
Wohlgefallen E . L . L . hiemit zu erkennen zu geben , und dieselbe anbey zu ersuchen , bey diesem
Dero löbl . Fürnehmen zu Manutenirung Unsers höchsten Kaiser ! . Reichs Post Regalis noch
ferner zu continuiren , so wir um dieselbe in jedweden Begebenheiten zu erwiedern ohnvergessen
seyn werden . Dero dann Wir mit rc . den 22t™ Sept . 1693 .

XLIX .
93 oti Gottes Gnaden Wir Rudolph August und Anton Ulrich Gebrüdere , Herzoge zu Braun¬
schweig und Lüneburg , für Uns und Unsere Erben und Nachfolgers an der Regierung , Urkun¬
den hiemit : Als zwischen denen Kaiserl . und Unsers Fürstl . Hauses Erb General Postämtern
insonderheit eine Zeithero wegen der in Unserer Stadt Braunschweig von dem Kaiserl . Postamt
besonders versehenden Hauptstation einige Differentien entstanden , und sich noch gegenwärtig
erhalten , welche Wir vermög der an Unserer Herren Vettern zu Zell und Hannover L . L . ,
darüber verschiedentlich gethaner gründlicher Vorstellungen , durch eine wohlmeynentlich inten -
dirende Combination der vorbemeldten Kaiserl . und Unsers Fürstl . Hauses Posten , soviel die
berührte Station in Unserer Stadt Braunschweig betrifft , solchergestalt in der Güte zu compo -
niren vielfältig bemühet gewesen , daß vermittelst eines auszufindenden bequemen Expedientis
becde Postämter daselbst durch eine Person administriret würden , der deshalben aber von Un¬
sers Fürstl . Hauses Erbgeneral Postmeister dem Grafen von Platen mit des Fürsten von Ta¬
xis Liebd . versuchte Vergleich bishero nicht succediren , noch zum Stande gebracht werden mö¬
gen , daß Wir Uns demnach aus verschiedenen hohen und wichtigen Ursachen , und damit bey
Jhro Kaiserl . Maycst . nicht einiger Unwillen oder Mißfallen möchte erwecket werden , bewogen
gefunden , das Kaiserl . Postwcsen in gedachter unserer Stadt Braunschweig in dem Stand als
es zeithero gewesen , solang unveränderlich beruhen zu lassen , bis obberührte Vereinigung oder
Combination zudem verlangten Effect gebracht seyn wird , und zweifeln Wir nicht , man werde
Fürstl . Tarischer Seits solche nach äusserster Möglichkeit mit zu befördern sich nicht weniger an¬
gelegen seyn lassen , als Wir uns jederzeit ferner dazu geneigt finden lassen werden ; gestalt wir
dann dieses nicht nur gegen Unsern Intendanten und Drostcn Joh . Peter Lautensack , welcher
gegemvürtig das mehr ermcldte Kaiserl . Postwesen respicirt , sondern auch nach ihme gegen sei -

E e nen
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nen darauf expectivirten Sohn Rudolph August von Lautensack hiemit also declariren wollen .
Urkunden Unsers Handzeichen und beygcdruckten Fürstl. geheimden Kanzley Secrets . Geben
in unserer Stadt Braunschmig den 8 ^ « Aug . 1701 .

R. August . ( L. S . ) Anton Ulrich .

L .

©cm Durch ! . Fürsten und Herrn Herrn Anton Ulrich Herzogen zu Braunschweig und Lü -
ncburg rc . ist gebührend vorgetragen worden , was für Beschwerden des Fürsten von Taxis
Liebd . und der Graf von Platcn , auch deren allhier bestel! te ,Postämter über Dero Post Kam¬
merschreiber Henneberg geführet , auch was derselbe zu seiner Verantwortung unterthänigst ein¬
zubringen vermeynet , als nun höchstged . Jhro Durchl . dergleichen Klagen allerdingen abge¬
stellt wissen wollen ; so befehlen , sie gedachtem Henneberg hiemit nochmals gnädigst und ernst¬
lich künftighin seinem gethanen Eyd gemäß keine zahlbare Brief mehr unter seinem Couvert ab¬
gehen zu laßen , und im Fall dergleichen Brief an Jhne addressirt werden sollten , solche sofort
an die Postämter zu liefern , damit selbigen durch die ihme Hennebergen aufgetragene Versor¬
gung der herrschastl . Briefe , kein mehrerer Eintrag geschehen möge , mit der ernstlichen Ver¬
warnung , daß wenn derselbe diesen Befehl nicht gebührend beobachten , und einiger Contraven -
tion noch einmal überführet würde , Er sodann ipfo fafto seines Dienstes entsetzet , auch die ge¬
gebene Bestallung aufgehoben seyn soll , wornach der Postkammerschreiber sich gebührend zu
achten . Urkund Jhro Durchl. eigenhändigen Untersthrifft und beygcdruckten Fürstl . geheimden
Canzley Secrets . Geben in der Stadt Braunschweig den ibten Merz 1709 .

LI .

Extract
aus dem Konferenzprotokoll , welches den s tttt Merz 1716 . auf dem Schloß zu

Blankenburg in Beyseyn Jhro Herzogl . Durchl . Ludwig Rudolph wegen
Anlegung eilter kaiserl . Reichspoft daselbst abgehalten worden .

" Ä ^ ie dann Höchstgedacht Jhro Durchl . die Kaiserl . Post bey solcher Einrichtung durch Jhro
Lande , beständigst conserviren , mithin keine andere reitende noch fahrende Post durch ihr Für -
stenthum auf solcher Linie gestatten wollten . „ UL
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LIL

demnach der Durchlauchtigste Fürst und Herr Anselm Franz des hell . Röm . Reichs Fürst
von Thurnund Taxis , Graf zu Valsasina , Freyherr zu Jmpden , Herr der Herrschaft Wol -
fcrthem Rossum und Meuseghem , der souverainen Provinz Hennegau Erbmarschal ! und Erb
General Obüst Postmeister im heil . Röm . Reich , Burgund und denen Niederlanden mein
gnädigster Fürst und Herr rc . mir Rudolph August von Lautensack die Verwaltung Dero
Reichöpostamt in Braunschweig mit dem nämlichen Vortheil und Emolumenten , gleich solches
mein Vater genoßen , in Gnaden conferiret und anvertrauet ; so verspreche ich in Kraft dieses ,
daß deroselbcn und Dero Successoren in allen deme , was solche Verwaltung ob sich hat ,
gehorsam , getreu und gewärtig seyn , des Kaiserl . Reichspostwesens Nutzen und frommen , so
viel an mir , befördern , zu derselben Nachtheil und Schaden nichts unternehmen , die Ordina¬
ri und Eptraordinarien zu rechter Zeit , wie auch alle Kais. Chur - und Fürstl . Couriers expedi -
ren , und svnsten allen Befelchen , so Jhro Hochfürstl . Durchl . mir in Postamtssachen zustellen
mvgten , gehorsame Folge leisten wolle , zu Urkund dessen habe ich diese Erklärung unterschrie¬
ben ; so geschehen Braunschweig den . 25 tm Aug » 1721 .

( L . S . ) Rudolph August von Lautensack .

LIIl

Des Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn Herrn Ludewig Rudolph Herzog
zu Braunschwerg und Lüneburg rc . Wir verordnete geheimbte Rathe

thun kund hiemit auf gnädigsten Befehl von Höchstgedacht
Ihrer Durchlaucht :

3? achdeme der Königl . Großbrittanische und Churbraunschweigische geheimde Justiz Rath von
Lautensack , als Kaiserl . Reichs Postmeister zu Braunschweig , aus besonderer Egard für die
beschehene Recommendation en Faveur des Kammerschreibers Westphal zu Blanckenburg , sel¬
bigem zugleich die Expedition der Kaiserl . Post daselbst aufgetragen , dabey aber besorgt ist /
daß solches über kurz oder lang dem Kaiserl . Postamt zum Präjudiz dahin angeführet werden
könnte , als ob die Kaiserl. Post beständig gemeinschaftlich administirt oder jeder Feit einem
Fürstl . Bedienten anvertrauet werden müßte , daß besagte dermalige gemeinschaftliche Respici -
rung der Kaiserl . und Fürstl . Post dem Kaiserl . Postamt niemalen präjudiciren , noch zu eini-

E e 2 ger
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ger Consequenz gereichen solle . Urkundlich des hierunter gedruckten , geheimden Kanzler) Se¬
krets und der beygefügten Unterschrift » Braunschweig den 30km Aug . 1733 »

( 1^ . 8 . ) Fr . von Münchhausen .

I. IV.
5cIZir Georg der andere von Gottes Gnaden König von Großbrittanien Frankreich und Irr-
land , Beschützer des Glaubens , Herzog zu Braunschweig und Lüneburg , des heil . Röm . Reichs
Erzschatzmeister und Churfürst rc . Unsere Freundschaft und was wir mehr liebes und gutes
vermögen zuvor ! hochgebohrner Fürst , freundlich lieber Oheim ! bey Ew . Lbd . wird sich sonder
Zweifel die Hinterbliebene Wittwe des in Unsern Diensten gestandenen geheimen Justiz Rath
von Lautensack beworben haben , bey der Administration deren Posten auf dem Fuß , wie ihr
verstorbener Ehemann dieselbe gehabt , Zeit ihres Lebens continuiret zu werden ; gleichwie Wir
nun derselben und ihrer Famillie viel gutes gönnen , und sie daher in ihren Suchen gerne con -
solirt sehen mögten ; Also haben wir keinen Umgang nehmen mögen , Ew . Liebd . die Sache
bestermaffen zu recommendiren , und zu bezeigen , baß Uns durch einige gewirige Resolution
eine angenehme Gefälligkeit geschehen werde , die Wir Ew . Liebd . zu Freundschaftöbezeugungen
stets gefiissen verbleiben . Herrnhausen den raten Juny 1735 .

Ew . Liebd .'

An den
Fürsten von Thurn und Taxis rc .

gutwilliger Oheim
Georg .

Guttorff.

LV .
Auszug Schreibens Sr . Durch ! . Herzogs Ferdinand Albrecht zu Braun --

schweig und Lüneburg an Se . Durch ! , den Herrn Fürsten
von Thurn und Taxis .

n (Gleichwie Uns nun die von Ew . Liebd . nach Absterben des von Lautensack an Unsern Hof-
junker Ferdinand von Münchhausen beschehene Uebertragung der kaiserl . Reichsposten in Un¬

serer
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serer Stadt Braunschweig ganz gefällig und genehmig ist , Wir auch daher » demselben hier¬
unter Unsere Protection in allen Vorfallenheiten wiederfahren zu lassen , nicht ermangeln wer¬
den , also verbleiben Wir übrigens Ew . Liebd . zu allen Freundschaftsbezeugungen stets willig
und bereit . Gegeben in Unserer Vestung Wolfenbüttel den yten July 1735 .

^ em Herrn Postdirector von Münchhausen ist bereits bekannt , wie des Herzogs Unsers
gnädigsten Herrn Durchl . sich genöthiget gesehen haben , Sr . Fürstl . Gnaden , dem Herrn
Fürsten von Thurn und Taxis die Toleranz der bishero in hiesigen Landen precario subsisti -
renden Fürstl . Taxischen Reichsposten aufzukündigen . Es war Terminus zur Beendigung die¬
ser Toleranz auf den 1 Zten dieses Monats angesetzt . Allein es haben des Hrn . Herrogs Durchl . ,
auf Ersuchen des Herrn Fürsten von Thurn und Taxis Fürstl . Gnaden , sich gnädigst gefal¬
len lassen , ersagten Terminum bis zum ersten des nächstkünftigen Monas July , jedoch daß
solcher nicht weiter propagabel sey , hinauszusehen . Fürstliches Ministerium hat zum Uiberfluß
nicht verfehlen sollen , dem Herrn Postdirector von Münchhausen nochmals von dieser bevor¬
stehenden Veränderung mit dem hiesigen Fürstl . Taxischen Postamte zu benachrichtigen , und
das Ersuchen hinzuzufügen , mit diesem Tage die Postschilder sowohl vor - als inwendig des
Pofthauses abzunehmen , das Post Comtoir zu schließen , sich aller fernern Collcctur und Dis¬
tribution der Briefe und Päckereyen von dieser Zeit an zu enthalten , und weder eine reitende
noch fahrende Post oder Estaffette zu spediren .

Sollte fürstliches Ministerium , wider seine Wünsche , finden , daß es dem Herrn Post -
directori von Münchhausen nicht gefällig , auf sein Ersuchen Rücksicht zu nehmen , so wird
man zwar ungerne , aber doch nicht Umgang nehmen können , des Herzogs Unsers gnädigen
Herrn Durchl . gemessenste Befehle zur Vollstreckung zu bringen , und die Postschilder abneh¬
men zu lassen , auch das übrige nöthige weiter zu verfügen .

Wie indessen das Interesse des fürstl . Taxischen Reichs Postwesens es auf alle Fälle t . •
fodert , daß desselben Post Packete richtig durchgebracht werden ; so giebt fürstl . Ministerium

Euer Liebden

Dienstwilliger Oheim
Ferdinand Albrecht .

LVI

Nota .

Ee 3



' •® ^ # = SsS = * * ( 222 )

deur Herrn Postdirectori von Münchhausen anheim : ob es nicht beliebig vor Ablauf dieses
Termins jemanden an das fürstl . Posthaus zu schicken , der das nöthige mit dem fürstlichm
Postamte dieserhalb verabrede , und der die Fvrtschaffung der fürstl . Tauschen Reichs Post
Packete bis zu weiterer Regulirung besorge , wobey von Seiten des fürstl . Postamts , alle Be¬
reitwilligkeit thätig zu beweisen , man sich bemühen wird . Braunschweig den 2iten Juny 1790 .

( L . S . )
An

Herrn Postdirector von
Münchhausen hieselbst .

Fürstliches MinisteriuM .

Rückaussemng des kaiserl . Reichspoftdirectors Zu Braunschweig Freyherm
von Münchhausen , auf die von dem dortigen fürstl . Ministerio

Hm zugestellte Note .

Auf die von Einem Hochverehrlichen Herzogl . Ministerio unterm 2iten datirte und den 26 ^ »
präsentirte Nota , hat Endesgesehter in schuldigster Ehrfurcht zu antworten die Ehre : wie daß
derselbe sich viel zu geringe und nicht autorisiret finde , sowohl die bestrittene Rechtsfragen
von Toleranz , precarium , oder Kaisers , und Reichs - Regal ohne höchste Weisung des Hrn
Reichs Erb General Postmeisters Hochfürstl . Durchl . , als wohin diese Nota sogleich pr .
Estaffette geschicket worden , zu beantworten , als auch die Spedition der bisherigen Posten
und reitenden Estaffettcn freywillig aufzugeben , vielweniger die Postschilder als vom Kaiser
und Reich selbst genehmigte äussere Jnsignien als Kaiserl . Majestät höchste Wappen selbst ab¬
zunehmen .

Endesgesehter wird sich in jedem Falle angelegen seyn lassen , die schuldigste Ehrerbietung
gegen den durchlauchtigsten Landesherrn mit denen dem kaiserl . Reichs Post Generalat gelei¬
steten Pflichten zu vereinigen . Braunschweig den 2bten Juny 1790 .

( L . S . ) Franz Carl von Münchhausen
Kaiserl. Reichs Post Director .

LVIII .
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Protestation .

L V111.

®a Endesgesstzter sich viel zu ohnmächtig findet / der Gewalt / womit der sich auf ein lem -
PU8 irnrnernoriale begründende Besitzstand ' des hiesigen Kaiserl . Reichspostwesens turbiret wird ,
etwas anders als eine legale Protestation in schuldigster Ehrerbietung entgegen zu setzen ; so hat
man ein solches hierdurch bewirken und die allerhöchsten Gerechtsame des künftigen Reichs Ober¬
haupts und des gesammten heil . Röm . Reichs / als dessen und nicht des Fürsten von -Thurn
und Taxis Posten , die hier etablirt sind , solennissime protestando verwahren und quaevis
competentia reserviren sollen . Braunschweig den Zoten Juny I7 <) 0

" folgenden Tages , nemlich den 2ten Juli) Früh Morgens fünf Uhr wurde ich und der
Notarius subrequisitus Herbst von dem Bedienten ermeldetcn Herrn Baron von Münchhausen
nach dem Kaiserl . Reichs Posthause oben auf ein Zimmer in der mittlern Etage nach der
breiten Straße zu geführet / alwo uns Dominus requirens eröfnete : baß sich bereits der Stadt
Syndicus Wegener und der Gerichts Verwalter Wilmerding unten im Hause befanden / und
wegen eines habenden Auftrages bey ihm anmelden lassen / welcher Auftrag - ohne Zweifel in der
Ausführung derer von Fürstl . Braunschweigischen Ministerio schon vorhin geäußerten Drohun¬
gen bestehen würde / so daß er mich denn nochmals an die genaue Befolgung der mir zuge¬
stellten schriftlichen Requisition erinnert haben wollte .

Gedachte Gerichts Personen wurden hierauf durch den Bedienten des Herrn Baron von
Münchhausen auf den irr der mittlern Etage befindlichen Saal geführet / allwo selbige mit ei¬
nem steiffen Anstande declarirten : daß sie von Fürstl . Braunschweigischen Ministerio vi specia¬
lis Commissionis Befehl erhalten hatten , die aus - und innerhalb des Kaiserlichen Posthauses
über die Thüren angeheftete Postwappen abnehmen zu lassen . Ich Notarius in Beyseyn des

( L . S . ) Franz Carl von Münchhausen
Kaiserl . Reichs Post Director.

^ rSssScs

LIX .

Altszug aus dem NoLariatsmstmmente .
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fubrequirirten Notarii Herbst producirte hierauf die mir gewordene Requisition samt Anlagen / las
erstere nebst der Anlage 6 . ( dieses ist die Protestation Beil . Nro . LVIII . ) besagten Gerichts Per¬
sonen von Wort zu Wort deutlich vor / protcstirte sodann gegen alles Verfahre » / dessen sie sich
im Kaiserl . Reichsposthause unterziehen würden , in specie gegen die gedrohete Abnahme der
beyden Postschilder quam solenniffime und reservirte meinem Herrn Requirente » qasvis Com¬
petentia , wie auch alle Schaden und Kosten .

Jene entschuldigten sich damit / daß sie wiewohl ungerne auf höhere Ordre zur Abnahme solcher
Schilder schreiten müßten , und ließen solche durch zwey bei sich habende Kleinschmiede abneh¬
men / erstlich das aussen nach der Straße zu aufgehängte / alsdann inwendig im Hof / das über
dem Erpeditions Zimmer befindliche Postschild / gegen welches gewaltsames Verfahren aber
ich Notarius mich Namens meines Herrn Requirenten äs novo protestando verwahrte . Ex
post kam der Sydicus Wegener wiederum zurück in den Saal und frug an :

wo die abgenommene Postschilder hingebracht werden sollten ?
Diesem wurde von dem Herrn Baron von Münchhausen ganz legal geantwortet :

Wenn ich Notarius nun diesen Vorgang eum omnibus circumstantiis , wie vorstehet /
wohl aä Protocollum genommen ; so habe darüber gegenwärtiges Instrumentum publicum aä
requisitionem des Herrn Baron von Münchhausen errichtet / / re . re »

Ad locum unde !

( L. S . ) ( L . s . )
In fidem praemissorum Johann

Benjamin Albrecht , Notar .

Caes . pubi . Jurat , in Regim .

Hiidesh . immatr . & ad haec

omnia debito modo requisitus .

( L. s . ) ( L . s . )
Henricus Christianus Herbst Ad -

voc . qua Notar . Caes . Pubi ,

jurat . & ad hunc actum legi¬

time subrequisitus .

LX .
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Actum Braunschweig , Lm kaiserlichen Reichs Posthause ,
hen 2, t * n Iuly 1790 *

Prassent . Herrn Baron von Münchhausen , kaiserl . Reichs
Posthirector . Nie Notario Albreobt . 8c

Notario Herbst .
Erschiene anheut der Chur hannoverische Postillion Johann Heinrich Hoyer von Elze , und
zeigte an , wie er mit dem für das kaiserl . Reichspvsiamt bestimmten Felleisen anheut circa
12 Uhr in das hiesige Petri Thor gekommen , wäre er von dem daselbst die Wache haben¬
den Officier angehalten , und ihm von selbigen anbefohlen , sich mit der ihm zugegebenen Wa¬
che nach dem Fürstl . Braunschweigischen Posthause zu begeben , welcher Gewaltsamkeit er
dann auch nicht ausweichen können ; Wie er nun in besagtem Posthause angekommen , habe
ihm der Pvstverwalter angedeutet : das bey sich habende Felleisen allda abzuliefern , welches er
dann auch solchergestalt abzugeben genöthiget worden .

Eodem dato hat der von Hessen mit dem Leipziger Felleisen allhier angekommene Postil¬
lion ein gleiches Schicksal gehabt ; Man hat zwar in das Quartier des Postillions geschickt ,
um solchen habhaft zu werden , und ihn ad protocollum vernehmen zu können ; Allein er ist
nicht erschienen , sondern nach erhaltener Fütterung mit dem Felleisen wieder zurückgereiset .

Auch hat der Wagenmeister der fürstl . Braunschweigischen Post den ganzen Tag in einem
Gewölbe gegen dem kaiserlichen Reichsposthause über gesessen , auf alles acht gegeben , und
den vorübergehenden bedeutet , daß nichts auf die kaiserliche Post gegeben werden dürfte noch
sollte .

Eodem dato ist auch vom fürstl . Braunschweigischen Postamte beygebendes Avörtissemenr
lud figno G durch den fürstlichen Wagenmeister in allen Gasthöfen und andern Häusern der
Stadt Braunschweig zur Nachricht distribuiret worden .

In fidem praemissorum Johann

Benjamin Albrecht , Notar .

Caesar , public . jurat , in Re -

gim . Hildesh . immatric . &

requisitus .

Ff ( L . S . )



*€ = 3£ = ae =$ » ( 226 ) «<gsafc = aü =:s »

s - L . S .
V Not

Henricus Christianus Herbst ,

Advocat , qua Notar . Caesar ,

public . juratus , & ad hunc

actum legitime subrequisitus .

Nebenlage ©,
zur Beilage LX .

Avertissement .
demnach des regierenden Herrit Herzogs Durchlaucht aus bewegenden Ursachen genöthiget
worden sind , die Toleranz der bisher in hiesigen Landen precario bestandenen Fürstl . Taxischen
Reichsposten aufzukündigen / und diese Posten mit dem hiesigen fürstl. Postamte zu verbinden/
so wird dem Publico solches , und daß in der Folge keine Briefe in erjagtem Fürstl . Tauschen
Reichs Postamte auf der breiten Strasse hiefelbst mehr abzugeben sind , noch daselbst angenom¬
men werden , hiedurch bekannt gemacht » Wie aber der Lauf der Posten dadurch auf keine
Weise gehemmet oder verändert werden wird / vielmehr diejenige Posten / welche nach Vor¬
schrift der bisherigen Fürstl . Tauschen Reichs Posttabelle / abgegangen und angekommen sind ,
völlig werden beybehalten werden ; so wird das Publikum hiedurch angewiesen / diejenige Brie¬
fe , die bisher bey mehrgedachtem Fürstl . Tarischen Reichs Postamte aufgegeben worden , künf-
tig bey dem hiesigen fürstlichen Postamte einzureichen , und einer ungesäumten Beförderung der¬
selben , sie mögen an einen Ort gerichtet seyn , wohin sie wollen , zu gewärtigen .

Braunschweig den itrn Julius 1790 .
Fürstliches Ministerium .

LXI .
<*r fr »

Actum Braunschweig , im kaiserlichen Reichs Posthause ,
den i tm Iuly 1790 .

Präsent . Herrn Baron von Münchhausen , kaiserl . Reichs Postdirector .
Ale Notario Albrecht . & Notario Herbst .

Erschiene der Kaiserl . Posthalter Julius Behrens und zeigte an , welcher gestalt ihm heute
von dem Hofgerichts - Assessor Hurlebusch angedeutet seye , daß er sein bisher zur Kaiserl. Post

herge -
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hergegebenes Reitpferd / wie auch die übrige zum Fahren der besagten Post hergeliehenen Pferde
nicht ferner zum Gebrauch und Dienst derselben verabfolgen lassen , sondern vielmehr solche
Pferde zum Dienst der Fürstl . Braunschweigischen hergeben , und damit sofort morgenden
Tages den Anfang machen / sich der Kaiser ! . Livre von nun an enthalten , und Fürstl . Braun -
schweigischer hinführo bedienen sollte .

Sodann erschiene Johann Anton Bigel , Kaisers . Reichs Post Briefträger aus Wölfen -
büttel , und zeigte an , wie daß ihm von dem Hofgerichts Assessor Hurlebufch in Braunschweig
bey nachdrücklicher Strafe seye anbefohlen worden , daß er in Wolfenbüttel keine Briefe für
die Kaiserl . Reichs Post mehr annehmen , noch weniger Briefe , um solche zu distribuiren , fer¬
nerhin von besagter Kaiserl . Post annehmen -sollte»

( L . S . )

In fidem praemissorum Johann

Benjamin Albrecht , Nota¬

rius Caes . pubi . jurat , in

Regim . Hildesh . immatr . &

requisitus .

( L . S . )
Henricus Christianus Herbst ,

Advocat , qua Notar . Caesar ,

pubi , jurat . & ad hunc actum

legitime subrequisitus .
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